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Änderungen, Berichtigungen 
 

Datum Seite Beschreibung der Änderung 

6.12.2016 4 Aufnahme der Abkürzung ERegG 

6.12.2016 4 Änderung der Abkürzung SNB 

6.12.2016 9 2.2. Änderung des Bezug vom EIBV auf das ERegG 

6.12.2016 10 2.5. Änderung des Bezug vom AEG auf das ERegG 

6.12.2016 11 2.6.1. Änderung des Bezug vom AEG auf das ERegG 

6.12.2016 21 Neuaufnahme der BR 187 

6.12.2016 25 Austausch des Streckendatenblatts  

6.12.2016 31 Austausch der Lageplans Steinhäusle und Bad Herrenalb 

6.12.2016 35 Austausch des Streckendatenblatts 

6.12.2016 44 Austausch des Streckendatenblatts 

6.12.2016 52 Austausch des Streckendatenblatts 

6.12.2016 57 Austausch des Lageplans Sulzfeld 

6.12.2016 76 Austausch des Streckendatenblatts 

6.12.2016 79 Austausch des Streckendatenblatts 

6.12.2016 83 Austausch des Streckendatenblatts 
6.12.2016 84 Austausch des Lageplans Pfinztalbahn km 6,285 – km 7,593 

6.12.2016 86 Austausch des Streckendatenblatts 

6.12.2016 89 Austausch des Streckendatenblatts 

6.12.2016 96 Aktualisierung der Streckensperrungen in 2017 
6.12.2016 104 Streichung der Telefonnummer der Zugleitungen, da aktuelle Daten 

immer mit dem INV bzw. Trassenanmeldung an das EVU weitergegeben 
werden 

2.1.2017 27 Austausch der Lagepläne Albtalbahnhof und Battstraße 

2.1.2017 28 Austausch der Lagepläne Ettlingen 1 und Ettlingen 2 

2.1.2017 29 Austausch der Lagepläne Ettlingen-Busenbach, Busenbach und Etzenrot 

2.1.2017 30 Austausch der Lagepläne Fischweier, Marxzell und Frauenalb 

2.1.2017 31 Austausch des Lageplans Reichenbach 

2.1.2017 32 Austausch der Lagepläne Langensteinbach und Spielberg 

2.1.2017 33 Neuaufnahme des Lageplans Spielberg - Ittersbach 

2.1.2017 33 Austausch der Lagepläne Ittersbach Industrie und Ittersbach 

2.1.2017 57 Austausch des Lageplans Gemmingen 

2.1.2017 58 Austausch der Lagepläne Stetten und Schwaigern 

2.1.2017 84 Austausch der Lagepläne Pfintal 1 und Pfinztal 2  
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AEG Allgemeines Eisenbahngesetz 

AVG Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 

AT Allgemeiner Teil 

BT Besonderer Teil 

bzw. beziehungsweise 

d. h. das heißt 

e. V. eingetragener Verein 

EIBV Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung 

ERegG Eisenbahnregulierungsgesetz 

EUR Euro 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Fr Freitag 

GGVSEB Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschiff 

Mo Montag 

MwSt. Mehrwertsteuer 

NBS Nutzungsbedingungen für Schieneneinrichtungen 

Nr. Nummer 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge-

fährlicher Güter 

S. Seite 

SNB-AT Schienennetz-Nutzungsbedingungen der Betreiber der 

Schienenwege – Allgemeiner Teil 

SPNV Schienenpersonennahverkehr 

usw. und so weiter 

TEIV Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung 

VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. 

z. B. zum Beispiel 

ZB Zugangsberechtigten 

zzgl. zuzüglich 
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1 Grundzüge des AVG Trassenpreissystems 
 

Das von der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH betriebene Schienennetz ist 
überwiegend für den SPNV ausgebaut und bestimmt. Zuständige 
Aufsichtsbehörde für die AVG ist das Land Baden-Württemberg. 
 
Das Trassenpreissystem der AVG ist einstufig. Es gibt jeweils einen 
Trassenpreiskatalog für den Güter- und einen für den Personenverkehr.  
 
Die jeweils aktuellen Trassenpreise können den AVG-Trassenpreiskatalogen 
für Güter- bzw. Personenverkehr entnommen werden, die im Internet unter 
www.avg.info veröffentlicht sind. Änderungen der SNB und der 
Trassenpreise sowie aller sonstigen Unterlagen werden im Internet unter 
www.avg.info veröffentlicht. 
 
Alle zu den SNB-BT gehörenden Informationen sind im Internet unter 
www.avg.info unter dem Menupunkt „Zugangsbedingungen und Preise“ 
sowie den Unterpunkten dieses Menupunktes einsehbar. 
 
Der Preis einer Gütertrasse ist dabei von den spezifischen Eigenschaften der 
einen Zug ziehenden Lokomotive bzw. eines Triebwagens abhängig. Um 
dieses zu berücksichtigen wird für jeden Typ ein Faktor ermittelt, der mit dem 
Grundpreis multipliziert wird. 
 
Bei der Gestaltung der Trassenpreise im Güterverkehr wird aus 
ökologischen Gründen dem Güterverkehr in der Region für die so genannten 
„letzten Kilometer“ mittels eines speziellen Preismodells für den regionalen 
Güterverkehr attraktive und mit dem LKW konkurrenzfähige Preise geboten.  
 
Bei der Einräumung von Flexibilität bezüglich der Fahrplangestaltung durch 
das EVU sinkt der Trassenpreis im Güterverkehr.  
 
Über die Trassenpreise deckt die AVG neben Wartung, Instandhaltung und 
Reparaturkosten für die eigentliche Streckeninfrastruktur auch die Kosten 
des Betriebs (d.h. Besetzung der Stellwerke und der Netzleitstelle, 
Winterdienst/Schneepflugbetrieb wenn notwendig, Erstellung von 
Betriebsanweisungen, Jahresnetzfahrpläne und Fahrplananordnungen für 
die EVUs, anteilige Tätigkeit des Eisenbahnbetriebsleiters und seiner 
Mitarbeiter, anteilige Verwaltung des Infrastrukturbereichs sowie die Kosten 
der Infrastrukturplanung, anteilige allgemeine Verwaltungskosten 
[Buchhaltung, Personalverwaltung etc.]) 
 
Die Murgtal-, die Enztal- und die Albtalbahn liegen im landschaftlich 
reizvollen Nordschwarzwald und weisen in Folge dessen zahlreiche 
kostenverursachende Besonderheiten einer Gebirgsstrecke aus. 
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Da die Personalkosten sowie die Preise für Rohstoffe und 
Streckenausrüstungsgegenstände nach unserer Einschätzung weiter steigen 
werden, ist für die Folgejahre mit dem Zwang zu weiteren Preisanpassungen 
zu rechnen. 
 
Die AVG vermittelt bei Bedarf die notwendige Streckenkenntnis. Hierfür 
werden pro Arbeitsstunde eines Fahrmeisters oder des unterweisenden 
Fachpersonals angefangene Stunde in Rechnung gestellt.  
 
Die notwendigen Beschreibungen sind im Internet unter www.avg.info zu 
finden. Wünscht ein EVU einen Ausdruck durch die AVG, so wird dieser 
separat in Rechnung gestellt. 

1.1 Preisgrundlagen Güterverkehr 
 

Für den Güterverkehr gibt es nur einen Grundpreis, der von der 
Streckenkategorie, von der vom Zugangsberechtigten bzw. EVU 
eingeräumten Fahrplan-Flexibilität und von der Belastung des Oberbaus 
abhängig ist. 
 
Das Streckennetz der AVG für den Güterverkehr ist in drei Kategorien (K1 
bis K3) gegliedert. Die teuerste - und anspruchsvollste - Kategorie ist K1, die 
preisgünstigste K3. Die Einteilung der Infrastruktur ist im Anhang 1 
aufgeführt. Die Eingruppierung der Strecken in die Kategorien richtet sich 
nach den Unterhaltskosten der Infrastruktur und der Streckenausstattung. 

 
Außerdem richten sich die Preise für die Benutzung der AVG-Infrastruktur 
nach den Belastungen, der die Infrastruktur durch das rollende Material 
ausgesetzt ist. Hierbei wird zunächst nach dem Grundsatz „leichte kleine Lok 
zieht kurzen leichten Zug, große schwere Lok zieht langen schweren Zug“ 
vorgegangen. Es wird der Grundpreis mit einem lokabhängigen Multiplikator 
multipliziert. Für die Ermittlung des Lokmultiplikators wurden die folgenden 
Eigenschaften der Loks berücksichtigt: 
 
1. zulässiges Gesamtgewicht 
2. zulässige höchste Achslast 
3. Art der Leistungsübertragung bzw. Antriebsart  
4. zulässige Höchstgeschwindigkeit 
5. fester Achsabstand im Drehgestell 
 
Der Lokmultiplikator liegt zwischen 0,5 und 2,0. Grundsätzlich richtet sich die 
Berechnung des Lokmultiplikators nach den Eigenschaften der Lokomotiven 
und den durch diese Eigenschaften verursachten Oberbaubelastungen. Als 
Normlok mit dem Faktor 1 wurde dabei die Baureihe 218 (früher V 160) der 
Deutschen Bahn AG verwendet. Außerdem gibt es im Güterverkehr zur 
Förderung des Einzelwagenverkehrs „auf dem letzten Kilometer“ für den 
Oberbau besonders gering beanspruchende Lokomotiven den Faktor 0,5. 
Für jede Eigenschaft wurden Klassen gebildet und mit Faktoren zwischen 1 
und 5 bewertet. Anschließend werden alle Eigenschaftsfaktoren miteinander 
multipliziert. Diese Multiplikation ergibt ein Produkt. Aus diesem Produkt wird 
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mittels Eingruppierung nach Intervallen im Güterverkehr in vier Klassen der 
Lokmultiplikator bestimmt. Die Multiplikatoren der Loktypen sind in Anlage 2 
aufgeführt. 
 
Nicht zuletzt ist im Güterverkehr die Fahrplanflexibilität ein wichtiger 
Bestandteil des Trassenpreissystems. Darunter werden die vom EVU bzw. 
vom Zugangsberechtigten (ZB) eingeräumten Freiräume in Bezug auf die 
Fahrplankonstruktion verstanden. Ein wesentlicher Aspekt, denn größere 
Gestaltungsspielräume für die Streckenmanager der AVG führen zur 
wirtschaftlichen Netzauslastung. Je größer die vom ZB/EVU bewilligte 
Flexibilität beim Fahrplan ist, desto preiswerter wird die Trasse. Ist ein 
ZB/EVU bereit, maximal 20 Minuten von seiner ursprünglichen Bestellung 
abzuweichen, so wird der Normalpreis verrechnet. Ist der ZB/das EVU bereit, 
bis zu drei Stunden von seiner ursprünglichen Bestellung abzuweichen wird 
ein Abschlag pro Zugkilometer gewährt. Gestattet der ZB / das EVU mehr als 
drei Stunden von seiner ursprünglichen Bestellung abzuweichen, wird der 
Preis pro Zugkilometer gegenüber dem Ausgangspreis vermindert. Die 
aktuellen Preise können dem gültigen Trassenpreiskatalog entnommen 
werden. Für Züge mit Sondermaßen wird ein Zuschlag pro Zugkilometer 
erhoben. 
 
Bei einer Mehrfachtraktion wird für jede Lok der Multiplikator verwendet und 
dieser zum Gesamtmultiplikator addiert. 
 
Ein weiterer Aspekt bei der Durchlässigkeit einer Trasse sind die 
Höchstgeschwindigkeiten der Züge. Züge mit der zulässigen 
Streckenhöchstgeschwindigkeit ermöglichen eine höhere Nutzung der 
Streckentrasse als sehr langsame Züge. Für jede Eigenschaft wurden 
Gruppen gebildet und mit Faktoren zwischen 1 bis 2 in 0,5 Schritten 
bewertet. Die Gruppen und den dazugehörigen Multiplikator für Züge mit 
geringen Geschwindigkeiten finden Sie in der Preisliste Güterverkehr. Die 
mögliche Höchstgeschwindigkeit des Zuges wird in einer der drei Gruppen 
eingeordnet und bei der Preisermittlung mit dem Grundpreis multipliziert. 
 
Preisformel Güterverkehr: 
 
P = (NP-FA) * M(1+2+...n) * V 

 
Variablen: 
P := Trassenpreis/Zug-km 
NP := Normalpreis 
FA := Flexibilitätsabschlag 
M(1+2+...n) := Lokmultiplikator 
V : = Geschwindigkeitmultiplikator 
 
Rangierfahrten, bei dem das EVU eine Trassenzuweisung für ein fremdes 
Schienennetz vorliegt hat und nur den Bahnhof im AVG-Netz durchquer, um 
private Anschlüsse zu bedienen, werden mit einer Pauschale pro einfache 
Fahrt abgerechnet. 
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1.2 Preisgrundlagen Personenverkehr 
 
Das Streckennetz der AVG für den Personenverkehr ist in drei Kategorien 
(K1 bis K3) gegliedert. Die teuerste - und anspruchsvollste - Kategorie ist K3, 
die preisgünstigste K1. Welche Strecke zu welcher Kategorie gehört, ist im 
Anhang 3 aufgeführt. Die Eingruppierung der Strecken in die Kategorien 
richtet sich nach den Unterhaltskosten der Infrastruktur und der 
Streckenausstattung. 
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2 Rahmenbedingungen der Trassenbestellung 
 

2.1 Arbeitstage bei der AVG 
 
Die AVG Arbeitstage im Sinne der SNB sind die Tage Montag bis 
Freitag exklusive der in Baden-Württemberg geltenden gesetzlichen 
Feiertage.  

2.2 Bearbeitungsgebühren 
 

Trassenstudien 
 

Für Trassenstudien werden pro Arbeitsstunde der Streckenmanager ein 
Stundensatz sowie die entstandenen Fremdkosten berechnet. 
 
Antragsgebühr 

 
Die AVG berechnet für Anträge für die Benutzung von Trassen pro 
Arbeitsstunde der Streckenmanager einen Stundensatz gemäß den 
Richtlinien der Stadt Karlsruhe, sowie die entstandenen Fremdkosten wenn 
nicht gleichzeitig eine Trassenbestellung vorliegt. Die Kosten der AVG 
werden mit Trassenpreisen und Entgelten für die Benutzung von Stationen 
verrechnet, wenn die Dienstleistung tatsächlich in Anspruch genommen wird.  

 
Antragsgebühren werden dann nicht mit Trassengebühren verrechnet, wenn 
durch einen Zugangsberechtigten / einen Antragsteller mindestens fünf 
Anträge gestellt und mehr als 20 % der Dienstleistungen, welche die AVG 
angeboten hatte, nicht bestellt wurden. 

 
Bearbeitungsgebühr 
 
Werden bei der AVG Trassen gem. § 51 Abs. 1 ERegG beantragt, stellt die 
AVG dem Zugangsberechtigten/Eisenbahnverkehrsunternehmen die Kosten 
in Rechnung, welche der AVG vom anderen Betreibers von Schienenwegen 
in Rechnung gestellt werden. 
Sofern Trassenanträge Zugtrassen betreffen, deren Hauptlauf nicht im Netz 
der AVG ist, stellt die AVG dem Zugangsberechtigten/ Eisenbahnverkehrs-
unternehmen eine Bearbeitungsgebühr für den zusätzlichen Aufwand des 
Streckenmanagers in Rechnung. Die Höhe der Bearbeitungsgebühr ist in 
den Preislisten unter www.avg.info ersichtlich. 
 

2.3 Zahlungsweise 
 

Zahlungen sind unter Angabe der Rechnungsnummer, der Kundennummer 
und des Verwendungszwecks auf das Konto der AVG zu entrichten. Die 
Kontodaten sind im Infrastrukturbenutzungsvertrag aufgeführt. 
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Im Falle von Mahnungen erhebt die AVG eine Mahngebühr pro 
Mahnschreiben. Die Höhe der Mahngebühren sind in den Preislisten 
ersichtlich. 
 

 

2.4 Stornoregelung 
 

Werden Trassen mehr als acht Monate vor Beginn einer Fahrplanperiode 
abbestellt bzw. Trassenbestellungen zurückgenommen, stellt die AVG 
lediglich die ihr entstandenen Kosten in Rechnung. Bei Abbestellungen von 
Trassen bzw. Rücknahme von Trassenbestellungen innerhalb von acht 
Monaten vor Beginn bzw. innerhalb der Fahrplanperiode werden die 
Trassengebühren zu  100 % fällig. Sollten grenzüberschreitende Zugtrassen 
abbestellt werden, verlängert sich der Zeitraum auf elf Monate vor Beginn 
der Fahrplanperiode. Die Abbestellung muss schriftlich erfolgen. Maßgebend 
für die Berechnung der Stornogebühr ist der Zeitpunkt des Eingangs der 
Stornierung bei der AVG.  
 
Der Handel mit bzw. die Weitergabe von Trassen ist nicht gestattet. Werden 
Trassen nicht in Anspruch genommen, so fallen diese an die AVG zurück, 
die Stornoregelungen finden Anwendung. 
 
Ausgenommen von der Stornoregelung sind Zugtrassen, die als Folge von 
Bauarbeiten im Netz der AVG oder in den Netzen anderer 
Eisenbahninfrastrukturbetreiber, aufgrund von Abbestellungen öffentlicher 
Aufgabenträger oder als Folge höherer Gewalt nicht in Anspruch genommen 
werden können. 
 

2.5 Begriff, Qualität und Ausstattung der Eisenbahn infrastruktur 
Eisenbahninfrastruktur im Sinne des § 1 Abs. 5 Anlage 1 ERegG umfasst die 
Betriebsanlagen der AVG einschließlich der Oberleitungen. Betreiber der 
Schienenwege ist die AVG, die den Betrieb, den Bau und die Unterhaltung 
der Schienenwege zum Gegenstand hat.  
 
Die AVG ist berechtigt, die Eisenbahninfrastruktur sowie die technischen und 
betrieblichen Standards für die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur unter 
angemessener Berücksichtigung der Belange der Zugangsberechtigten zu 
verändern. Über geplante Änderungen informiert die AVG die 
Zugangsberechtigten unverzüglich. Bestehende vertragliche Verpflichtungen 
bleiben unberührt. 
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2.6 Vertragspflicht 

2.6.1 Infrastrukturnutzungsvertrag 
 

Die Infrastruktur der AVG kann nur nach Abschluss eines Infrastruktur-
nutzungsvertrages zwischen der AVG und dem EVU befahren werden. 
Dieser Infrastrukturnutzungsvertrag regelt die in diesen SNB dargestellten 
Rechte und Pflichten des EVU und der AVG.  
Ist der Besteller der Trasse Zugangsberechtigter im Sinne des AEG, der kein 
EVU ist, so müssen sowohl der Zugangsberechtigte als auch das von ihm 
beauftragte EVU einen Infrastrukturnutzungsvertrag abschließen.  
Dieser Infrastrukturnutzungsvertrag stellt keinen Rahmenvertrag im Sinne 
des § 49 ERegG bzw. Punkt 3.5 der SNB-AT dar.  
In diesem Infrastrukturnutzungsvertrag zwischen der AVG und dem EVU 
werden im Interesse einer erleichterten Bearbeitung von Trassenanträgen 
lediglich die Anerkennung der SNB der AVG sowie die Haftung, generelle 
Vorgehensweisen usw. geregelt. Der Infrastrukturnutzungsvertrag bezieht 
sich nicht auf konkrete Trassen und ist an sich nicht mit Geldflüssen 
gekoppelt.  
Der Nutzungsvertrag über die jeweils konkrete Nutzung (nachfolgend 
„Einzelnutzungsvertrag“) zwischen der AVG und dem EVU kommt wie folgt 
zustande: 
a) Im Falle einer Trassenanmeldung zum Netzfahrplan durch die 

fristgerechte und schriftliche Annahme des Angebots durch das EVU 
b) Im Falle einer Anmeldung zum Gelegenheitsverkehr durch die 

schriftliche und fristgerechte Annahme des Angebots durch das EVU, 
spätestens jedoch durch die Übergabe der Fahrplanunterlagen 

Mit Abschluss des Einzelnutzvertrages wird dem EVU das Nutzungsrecht an 
den Zugtrassen im vertraglich vereinbarten Umfang eingeräumt. Ein 
Nutzungsanspruch des EVU besteht erst ab dem vertraglich vorgesehenen 
ersten Verkehrstag. Die Durchführung von Versuchs- und Prüffahrten vor 
diesem Zeitpunkt ist gesondert mit der AVG zu vereinbaren. 

2.6.2 Subunternehmer 
Der Einsatz von Subunternehmern durch das EVU ist nach Anmeldung 
gestattet. Die Anmeldung eines Subunternehmers ist bei der 
Trassenbestellung vorzunehmen. Sollte ein Subunternehmer nicht in seinem 
eigenen Namen mit der AVG einen Infrastrukturnutzungsvertrag 
abgeschlossen haben, so betrachtet die AVG den Zug, gleichgültig wer ihn 
fährt, im Sinne des § 278 BGB als einen Zug des EVU. Das EVU bzw. seine 
Versicherung übernimmt für den jeweiligen Subunternehmer sowohl die 
materielle als auch die finanzielle Haftung und der Betriebsleiter des EVU die 
rechtliche, insbesondere die eisenbahn- und strafrechtliche, Verantwortung 
für die Aktionen des Subunternehmers. Das EVU weist der AVG analog zum 
Punkt 2.2 der SNB-AT der AVG die Übernahme derartiger Risiken durch 
seine Haftpflichtversicherung nach. 
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2.6.3 Dampfzugfahrten 
Für den Fall, dass das EVU Dampfzugfahrten durchführen will, weist das 
EVU der AVG analog der Punkt 2.2 der SNB-AT der AVG geltenden 
Vorschriften auch den Abschluss einer Haftpflichtversicherung zur 
Abdeckung eventuell aus Funkenflug entstehender Schäden nach. 
 

2.6.4 Züge und Fahrzeuge mit Gefahrgut 
 

Der Transport von gefährlichen Gütern mit Zügen oder Fahrzeugen ist nur 
nach vorheriger Information an die AVG statthaft. Die Wagenlisten sind vor 
Abfahrt des Zuges an die AVG-Leitstelle zuzusenden (gilt auch für 
Infrastrukturen, bei denen die AVG die Betriebsführerschaft inne hat). Das 
EVU hat für eine vorschriftgemäße Überwachung nach RID Sorge zu tragen. 
Dies muss durch ausreichende Kontrollen entsprechend geschulter 
Mitarbeiter des EVU, oder vom EVU beauftragte geschulte Auftragnehmer 
erfolgen, welche die Wagen regelmäßig auf eventuell austretende Stoffe 
überprüfen, um so das Risiko einer Kontamination oder Gefährdung der 
Allgemeinheit möglichst gering zu halten. Die Vorschriften der 
entsprechenden Gesetze und Vorschriften für den Transport gefährlicher 
Güter sind einzuhalten. Die Kontrollunterlagen sind der AVG auf Verlangen 
vorzulegen.  
 
Dieses gilt unter der Voraussetzung, dass die Beförderungsdokumente, aus 
denen Versand- und Empfangsort feststellbar sind, auf Verlangen vorgelegt 
werden, sowie - außer für Kontrollzwecke der zuständigen Behörde - unter 
der Voraussetzung, dass Versandstücke und Tanks während des 
zeitweiligen Aufenthalts nicht geöffnet werden. 
 
Darüber hinaus weist das EVU der AVG analog dem Punkt 2.2 der SNB-AT 
der AVG geltenden Vorschriften auch den Abschluss einer 
Haftpflichtversicherung zur Abdeckung eventuell aus der Emission von 
Gefahrgütern entstehender Schäden nach.  
 

2.7 Antragstellung 
Neben der Verwendung eines von der AVG vorgegebenen Vordruckes für 
die Antragstellung kann die AVG verlangen, dass der Antragsteller eine 
gültige Sicherheitsbescheinigung für den gesamten Laufweg der beantragten 
Zugtrasse vorlegt. 
 
Die Vordrucke für die Anmeldung zum Netzfahrplan bzw. die 
Trassenanmeldung im Gelegenheitsverkehr sind im Internet unter 
www.avg.info veröffentlicht und als Anlage 17 und 18 aufgeführt.  
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3 Leistungen der AVG 

3.1 Eigenschaften der Infrastruktur 
Alle für ein EVU wichtigen Eigenschaften der AVG-Infrastruktur sind als 
Anlagen aufgelistet oder können im Internet unter www.avg.info eingesehen 
werden. Die die Infrastruktur der AVG beschreibenden Seiten sind 
Bestandteil dieser SNB-BT. 
 
Das von der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH betriebene Schienennetz ist 
überwiegend für den SPNV ausgebaut und bestimmt. Das Schienennetz der 
AVG ist ein Netz des Regionalverkehrs nach § 2 (8) AEG (Stand 01/2016). 
Netze des Regionalverkehrs sind Schienenwege, auf denen keine Züge des 
Personenfernverkehrs verkehren. Trassenanmeldungen für alle 
Verkehrsarten (u.a. SPFV/SGV) können jederzeit gestellt werden. 
Zuständige Aufsichtsbehörde für die AVG als Regionalnetz ist das Land 
Baden-Württemberg. 
 
Auf der AVG-Infrastruktur findet die Verordnung über die Interoperabilität des 
transeuropäischen Eisenbahnsystems (Transeuropäische-Eisenbahn-
Interoperabilitätsverordnung – TEIV) gemäß den § 1 (3) Abs. 1 keine 
Anwendung.  

3.2 Sonderleistungen 
Möglichen Sonderleistungen können sie den Trassenpreiskatalogen 
Güterverkehr bzw. Personenverkehr der AVG (unter www.avg.info ) 
entnehmen. Es gelten die jeweils neuesten Versionen der 
Trassenpreiskataloge. 

3.3 Strom/Treibstoff 
Auf Strecken, die mit 15 KV 16,7 Hz Wechselstrom elektrifiziert sind, wird 
der Strom durch die Deutsche Bahn Energie GmbH bereitgestellt. Die AVG 
selbst erzeugt keinen Bahnstrom 15 KV 16,7 Hz und speist auch keinen 
derartigen Bahnstrom in das Netz ein. EVUs, die die AVG-Infrastruktur unter 
15 KV 16,7 Hz nutzen wollen, müssen daher mit der DB Energie GmbH oder 
einem anderen Anbieter einen separaten Vertrag abschließen. 
 
Über den Bezug von Bahnstrom für den Betrieb auf mit 750 V-Gleichstrom 
elektrifizierten Strecken kann mit der AVG ein Stromliefervertrag 
abgeschlossen werden. 
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4 Sonstiges 

4.1 Veröffentlichung 
Die SNB-AT, SNB-BT, sonstige Informationen, Trassenpreiskataloge 
Vertragsformulare der AVG usw. sind im Internet unter www.avg.info 
nachzulesen bzw. herunter zu laden. Änderungen wird die AVG 
ausschließlich im Internet unter www.avg.info veröffentlichen, soweit nicht 
vom Gesetzgeber zwingend ein anderes Medium vorgeschrieben ist. 
 

4.2 Leistungsabhängige Anreizkomponente 
Aufgrund der einfachen Betriebsverhältnisse verzichtet die AVG 
grundsätzlich auf die regelmäßige Auswertung von Verspätungsursachen. 
Wird von einem Vertragspartner die Anwendung einer Bonus/Malusregelung 
verlangt, wertet die AVG die Pünktlichkeit der betroffenen Zugfahrten aus. 
Bei erheblichen Verspätungen (in der Regel größer sechs Minuten) kann ein 
Vertragspartner eine Zahlung einer Pönale verlangen, wenn der Grund für 
die Verspätung im Verantwortungsbereich des anderen Vertragspartners 
liegt.  
Für die Berechnung der Pönale werden Pönaleminuten ermittelt. 
Pönaleminuten sind die Verspätungsminuten an einer Messstelle, welche 
fünf. Verspätungsminuten übersteigen. Wird die Verspätung an mehreren 
Messstellen ermittelt, wird der Wert der Messstelle herangezogen, an 
welchem die größte Verspätung aufgetreten ist. 
Die Pönale beträgt je Pönaleminute 2 Prozent des Trassen-
nutzungsentgeltes der betroffenen Zugfahrt, höchstens jedoch 50 Prozent 
Trassennutzungsentgeltes der betroffenen Zugfahrt. 
 
Die Zuordnung von Verspätungsursachen erfolgt entsprechend den 
Zuordnungsbeispielen im Anhang der VDV-Mitteilung 9036 (Anlage 3). 
 
 Bei der Anwendung dieses Absatzes verpflichten sich die Vertragspartner 
zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit 

 

4.3 Regelungen im Störungsfall 
Die AVG stellt eine ordnungsgemäß intakte Schieneninfrastruktur dem EVU 
zur Verfügung. In Einzelfällen kann es jedoch zu Betriebsstörungen im 
Eisenbahnverkehr kommen. Aufgrund der Ursache können die Störungen in 
technische, betriebliche oder externe Störungen unterschieden werden. 
Dabei kann das Störungsausmaß noch die volle Leistungsfähigkeit zum 
Beispiel Sperrung eines Gleises im zweigleisigen Abschnitt, über eine 
eingeschränkte Nutzung bis zur Totalsperrung erreichen.  
 
Als Folge der Störung bis zur Rückkehr zu den normalen Betriebsver-
hältnissen kann es zu: 
 

a) Veränderung der Zugfolge, 
b) vorzeitiges Wenden, 
c) Abtauschen von Zugläufen, 
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d) Verlegung von Zugkreuzungen, 
e) Zugausfällen, 
f) Umleitungen oder 
g) Busnotverkehr  

kommen. 
 
Zur Störungsbeseitigung wurden folgende Prioritäten im Personen- und 
Güterverkehr festgelegt: 
 

1. SPNV - Taktverkehre 
2. internationale Güterverkehre 
3. Regionalverkehr 
4. sonstige Verkehre 

 
Dabei bleibt die Reihenfolge zwischen den Personen- und Güterverkehr 
gemäß der Zuteilung der Trassen bestehen. Transporte mit 
leichtverderblichen Gütern werden vorrangig der Prioritätenliste behandelt.  
 
Umleitungen werden in Absprache mit angrenzenden EIU wie DB Netz AG 
abgesprochen und koordiniert. Die Anwendung einer Umleitung kann nur 
erfolgen, wenn das EVU die Vorraussetzungen der Umleitungsstrecken wie 
z.B. maximale Achslast, maximal zulässige Gesamtlast, 
Steilstreckentauglichkeit usw. erfüllt.  
 
Bei der Störungsabwicklung werden die Belange des EVUs im 
Zusammenhang mit der Nutzung der AVG-Infrastruktur durch die AVG 
angemessen berücksichtigt.  
 

4.4 Informationsweg im Störungsfall 
 
Zum Informationsaustausch im Störungsfall sind die Fahrzeuge des EVUs, 
abhängig von der befahrenen Strecke, mit AVG-Funk, GSM-Funk oder GSM-
R auszurüsten. In jedem Fall hat der/die Lokführer/in (bzw. 
Triebfahrzeugführer/in) ein Mobiltelefon mit sich zu führen, dessen Nummer 
spätestens bei Einfahrt auf die Strecke dem zuständigen Zug-
/Fahrdienstleiter mitzuteilen ist. 
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5 Anlagenübersicht 
 
Anlage 1 a) Streckenkategorien Güterverkehr 
 
Anlage 1 b) Streckenkategorien im Personenverkehr 
 
Anlage 2  Multiplikatoren der Lokomotiven im Güter- und 
Personenverkehr 
 
Anlage 3  Albtalbahn Karlsruhe – Bad Herrenalb/Karlsbad-Ittersbach 
 
Anlage 4  Enztalbahn Pforzheim – Bad Wildbad 
 
Anlage 5  Hardtbahn Karlsruhe - Leopoldshafen 
 
Anlage 6  Kraichgaubahn Karlsruhe - Heilbronn 
 
Anlage 7  Neckarsulm AVG - Heilbronn  
 
Anlage 8  Kraichtalbahn Bruchsal – Menzingen/Odenheim 
 
Anlage 9  Maulbronn – Maulbronn West 
 
Anlage 10  Murgtalbahn Rastatt - Freudenstadt 
 
Anlage 11  Pfinztalbahn der AVG 
 
Anlage 12  Rastatt-Wintersdorf (Baden) 
 
Anlage 13 Wieslautertalbahn Hinterweidenthal Ost – Bundenthal-

Rumbach 
 
Anlage 14  Grundsätze für Zugverbandsfahrten mit 25m Radien 
 
Anlage 15  Lichtraumprofile BOStrabfahrzeuge 
 
Anlage 16  Baumaßnahmen mit betrieblichen Auswirkungen 2018 
 
Anlage 17  angewandte betrieblich-technische Regelwerke 
 
Anlage 18  Formular Trassenanmeldung zum Netzfahrplan 
 
Anlage 19  Formular Trassenanmeldung im Gelegenheitsverkehr 
 
Anlage 20  Verzeichnis der Ansprechpartner 
 
Anlage 21  Steilstreckenvorschrift Baiersbronn-Freudenstadt 
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Anlage 1a) 
 

Streckenkategorien Güterverkehr 
 

 
Stand 05.10.2012 

 

Kategorie Strecke von  bis 

K1 Neckarsulm AVG Heilbronn 

K1 Eppingen.  Heilbronn 

K1 Eppingen.  Bretten  

K1 Bretten KA-Oberausstr. hoch 

K1 KA-Oberausstr. hoch KA-Grötzingen 

K1 KA-Krappmühlenweg KA-Grötzingen 

K1 Rastatt Freudenstadt 

K1 Pforzheim Bad Wildbad 

K2 Pfinztal-Söllingen KA-Krappmühlenweg 

K2 KA-Albtalbahnhof Ettlingen Stadt * 

K2 Bruchsal Odenheim 

K2 Bruchsal Menzingen 

K2 Rastatt Wintersdorf 

K3 Ettlingen Stadt Ettlingen West 

K3 Busenbach Ittersbach 

K3 Ettlingen Stadt Herrenalb 

K3 KA-Knielingen Leopoldshafen 

K3 Maulbronn Maulbronn-West 

K3 Hinterweidenthal-Ost Bundenthal-Rumbach 

 
* Der Streckenabschnitt ist nur mit Fahrzeugen besonderer Bauart befahrbar. 
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Anlage 1b) 
 

Streckenkategorien im Personenverkehr 
 

Strecke von  bis Kategorie 

KA-Albtalbahnhof Ettlingen Stadt* K1 

Ettlingen Stadt Herrenalb K3 

Busenbach Ittersbach K3 

Ettlingen Stadt Ettlingen West K2 

KA-Knielingen KA-Welschneureuter Str. K2 

KA-Welschneureuter Str. Leopoldshafen  K2 

KA-Nordweststadt KA-Welschneureuter Str.* K2 

Maulbronn Maulbronn-West K2 

Neckarsulm AVG Heilbronn K2 

Eppingen Heilbronn K2 

Eppingen Steinsfurt (Einfahrtsignal G) K2 

Eppingen  Bretten  K2 

Bretten  KA-Oberausstr. (hoch) K2 

KA-Oberausstr. (hoch) KA-Grötzingen K2 

KA-Grötzingen KA-Durlach *  K1 

Pfinztal-Söllingen KA-Krappmühlenweg K2 

KA-Krappmühlenweg KA-Grötzingen K2 

Bruchsal Odenheim K2 

Bruchsal Menzingen K2 

Rastatt Freudenstadt K3 

Pforzheim Bad Wildbad Bf K3 

Pforzheim Pforzheim-Brötzingen  

(Nagoldtalbahn) 

K3 

Hinterweidenthal-Ost  Bundenthal-Rumbach  K2 

 
* Die Streckenabschnitte sind nur mit Fahrzeugen besonderer Bauart befahrbar. 
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Anlage 2 
 

Multiplikatoren der Lokomotiven im Güterverkehr  

 
Um die Belastung des Oberbaus zu berücksichtigen, werden die variablen 
Grundpreise mit lokomotivabhängigen Faktoren multipliziert. Auf welchen Strecken es 
möglich ist, Elektrolokomotiven einzusetzen, kann man im Internet unter www.avg.info 
erfahren. 
 

Lok-Bez.  
DB akt. 

Bemerkung 
Bez. DB bis 

94,  
alt 

Bez. DB 
bis 94,  

neu 

Bez. DR  
alt 

Bez. DR  
neu 

Multiplikator 

Diesellokomotiven 

---  V 36 236 101 bis 
-261 

  1 

---  V 36 236 401 bis 
x 

  1,5 

211  V 100 211   0,5 

212  V 100 212   0,5 

213  V 100 213   0,5 

214  V 100 212   0,5 

290  V 90 290   1 

291   291   1 

201    V 100 110 1,5 

202    V 100 112 1,5 

204    V 100 114 1,5 

293     111 2 

298     108 2 

710     110.9 1,5 

215  V 160 215   1 

216  V 160 216   1 

217  V 162 217   1 

218  V 164 218   1 

219     119 1 

---  220 V 200   1,5 

220 (sechsachsig)   V 200 120 2 

225      1 

228.1 (vierachsig)   V 1801 118.1 1,5 

228.2 bis 228.3 (sechsachsig)   V 1802 118.2 bis 
118.4 

1,5 

228.5 (vierachsig)   V 1801 118.5 1,5 

228.6 bis 228.8 (sechsachsig)   V 1802 118.6 bis 
118.8 

1,5 

229     119 1,5 

230    V 300 130 2 

754     130 2 

231     131 2 

232     132 2 

234     132 2 

240   240   2 

242     142 2 

245 TRAXX P160 DE ME     1,5 

250 Adtranz DE-AC33C (Blue 
Tiger) 

    2 
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Lok-Bez.  
DB akt. 

Bemerkung 
Bez. DB bis 

94,  
alt 

Bez. DB 
bis 94,  

neu 

Bez. DR  
alt 

Bez. DR  
neu 

Multiplikator 

264 MaK DE 1004     1,5 

--- MaK G1203     1 

275 MaK G 1206     1 

--- Krauss-Maffei M500C  V50   1,5 

--- EMD JT26CW-SS "Class 59"     2 

--- EMD JT42CWR "Class 66"     2 

--- G1000BB-Vossloh     1 

--- Vossloh DE 12     1,5 

--- Vossloh DE 18     1,5 

--- Vossloh G 12     1 

--- Vossloh G 18     1 

--- Voith Maxima 20 BB     1 

--- Voith Maxima 30 o. 40 CC     1 

285 TRAXX F140 DE     1,5 

246 TRAXX P160 DE     1,5 

V 170 Nohab     2 

--- Köf II  310, 322 
bis 324 

 100 1 

311    V15 101 0,5 

312.0    V23 102.0 0,5 

331 Köf III  331   1,5 

332 Köf III  332   1,5 

333 Köf III  333   1 

335 Köf III  335   1 

360-365  V60 260, 261, 
360, 361 

  1,5 

365    V 60  1,5 

--- MaK G 322     1,5 

--- Vossloh G 400 B     1,5 

Elektrolokomotiven 

101      1 

103.1  E 03 103.1   1 

110  E 10 110   1,5 

111   111   1,5 

112  E 10.12 112   1,5 

112     243 1,5 

113   113   1,5 

114   114   1,5 

114     243 1,5 

115   115   1,5 

118  E18 118 E18 218 1,5 

120      1 

127 Siemens ES64P     1 

139  E40.10    1,5 

140  E40    1,5 

141  E41    1 

143     243 1,5 

144  E44 144 E44 244 2 

145      1,5 

146      1 

151      1,5 

152 Siemens ES64F     1,5 
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Lok-Bez.  
DB akt. 

Bemerkung 
Bez. DB bis 

94,  
alt 

Bez. DB 
bis 94,  

neu 

Bez. DR  
alt 

Bez. DR  
neu 

Multiplikator 

155     250 1 

156     252 1 

180     230 1,5 

181.2   180.1 bis 
180.2 

  1,5 

182 Siemens ES64U2  "Taurus"     1,5 

183 Siemens ES64U4 „Taurus III“     1,5 

185      1,5 

187 Bombardier Traxx 3 Last mile     1,5 

189 Siemens ES64F4     1,5 

193 Siemens Vectron     1 

194  E 94   254 2 

--- Skoda – 109E (CD BR 380)     1 

Dampflokomotiven 

01 Einheitslok 01.0-2 001 01.0-2 01.0-2 1 

01 Rekolok   01.5 01.5 1 

03 Einheitslok 03.0-2 003 03.0-2 03.0-2 1 

03 Rekolok   03.10 03.10 1 

23 Neubaulok 23 023   1 

35 Neubaulok   23.10 35 1 

38   038 38.10-40 38.10-40 1,5 

41 Rekolok 41 041 bis 042   1 

41 Rekolok   41 41 1 

44   044   1,5 

50   050 bis 053   1,5 

50 Rekolok   50.35 50.35 1,5 

52 Kriegslok     1,5 

52 Rekolok   52.80 52.80 1,5 

58 pr. u. bad. G 12  058   1 

64 Einheitslok  064   1,5 

65 Neubaulok   65.10 65.10 1,5 

75   075   1 

78 pr. T18  078 78.0-9 78.0-9 1,5 

86 Einheitslok  086   1 

91 pr. u. württ. T 9  091   1,5 

93 pr. T 14  093   2 

94   094   2 

 
 
Bei einer Mehrfachtraktion wird für jede Lokomotive der Multiplikator verwendet und 
dieser zum Gesamtmultiplikator addiert. Weitere Lok-Typen auf Anfrage. 
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Anlage 3 
 
Albtalbahn 
 
Karlsruhe Albtalbahnhof - Ettlingen - Bad Herrenalb / Ittersbach  
(Streckennummern 9420/9421) 
 
Streckeneigenschaften 
Spurweite 1.435 mm  
 

·  Zugbeeinflussung mit AVG-IMU  
·  elektrifiziert mit 750 V Gleichstrom  
·  im Güterverkehr aus technischen Gründen nicht mit Elektroloks befahrbar  
·  maximale Radsatzlast von 22,5 t im Bereich Ettlingen West - Ettlingen Stadt  
·  maximale Meterlast von 8,0 t/m im Bereich Ettlingen West - Ettlingen Stadt  
·  Anschluss an das Netz der DB Netz AG im Bf. Ettlingen West und KA-

Albtalbahnhof  
·  Auf dem Streckenabschnitt Karlsruhe Albtalbahnhof - Ettlingen Stadt sowie 

Karlsruhe Albtalbahnhof  - Anschluss DB Netz AG nur von Fahrzeugen 
besonderer Bauart befahrbar  

 
Besondere Bedingungen für einzelne Streckenabschnitt e: 
 
Auf o. g. Strecken ist im Bereich nicht technisch gesicherter, höhengleicher 
Bahnsteigzugänge grundsätzlich auf Sicht zu fahren und Reisende bei Bedarf gemäß 
FV-NE § 7(5) durch Signal Zp 1 zu warnen. 
 
Auf der Strecke Ettlingen West (ausschließlich) – Ettlingen Stadt ist 
Nebenbahnbetrieb nach FV-NE eingerichtet. Zuständiger Zugleiter: Fdl Ettlingen Stadt 
(Ruf AVAU) 
 
Auf der Strecke Karlsruhe Albtalbahnhof – Rüppurr Battstraße - Ettlingen Stadt 
ist Nebenbahnbetrieb/Zugleitbetrieb nach FV-NE eingerichtet. 
Zuständiger Zugleiter: Fdl Ettlingen Stadt (Ruf AVAU) 
 
Gemäß § 12 FV-NE wird zwischen Karlsruhe Albtalbahnhof und Rüppurr Battstraße 
im Sichtabstand gefahren.  
 
Der Streckenabschnitt Karlsruhe Albtalbahnhof - Ettlingen-Stadtbahnhof kann nur mit 
Fahrzeugen besonderer Bauart befahren werden. Die maximalen Achslasten 
zwischen Karlsruhe Albtalbahnhof und dem Haltepunkt Ettlingen Wasen betragen 12 
t. Ebenso gelten zwischen Karlsruhe Albtalbahnhof und Ettlingen-Wasen die 
Lichtraumprofile der BOStrab. Die Fahrzeuge müssen in der Lage sein, Radien von 
25m zu befahren. 
Auf o. g. Strecken ist im Bereich nicht technisch gesicherter, höhengleicher 
Bahnsteigzugänge grundsätzlich auf Sicht zu fahren und Reisende bei Bedarf gemäß 
FV-NE § 7(5) durch Signal Zp 1 zu warnen. 
 
Im Albtalbahnhof sind BO-Strab-Kenntnisse erforderlich. Die Strecke geht im 
Anschluss an den Albtalbahnhof Karlsruhe in den BOStrab-Bereich der VBK – 
Verkehrsbetriebe Karlsruhe über.  
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Auf den Strecken 
• Ettlingen Stadt – Bad Herrenalb 
• Busenbach – Ittersbach 
ist Nebenbahnbetrieb/Zugleitbetrieb nach FV-NE eingerichtet. 
Zuständiger Zugleiter: Fdl Ettlingen Stadt (Ruf AVAU) 
 
Alle Wendeschleifen an der Strecke haben einen Radius von 25 m und 
Lichtraumprofil gem. BOStrab 
 
Grenze zwischen AVG und DB Netz AG Infrastruktur 

·  Bf Ettlingen West Richtung Ettlingen: Strecken km 79,904; Weiche W12  
·  KA-Albtalbahnhof Richtung Durmersheim: Strecken-km 26,320; Gz W 158 und 

Strecken-km 26,296; WA W 157  
 
Streckenmanager: 
 
Herr Torsten Vogel 
AVG 
Abteilung Netzbetrieb 
Schöllbronner Straße 12 
76275 Ettlingen 
Telefon: 07243-181-6228 
Telefax: 07243-181-6967 
E-Mail: trassenbestellung@avg.karlsruhe.de 
Sekretariat: Telefon: 07243-181-6207 
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Streckendatenblatt 
�

�
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Lagepläne 
 
Vergrößerungen der Lagepläne sind im Internet unter www.avg.info möglich.  
�
�

�
�
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Betriebsvorschriften gem. Anschlussvertrag für den Bf. Ettlingen West 

1. Die DB leitet auf den Gemeinschaftsanlagen den Betrieb. Es gelten die 
Vorschriften der DB.  

2. Der sonstige Dienst zur Erfüllung gemeinschaftlicher Aufgaben ist nach den 
fachlichen Vorschriften der DB auszuführen.  

 

�
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Anlage 4  
 
Enztalbahn 
 
Pforzheim Hbf - Pforzheim-Brötzingen - Bad Wildbad 
(Streckennummern  4850 und 4851) 
 
Streckeneigenschaften 
 

·  Spurweite 1.435 mm  
·  Hauptbahn, KoRil 408  
·  Zugbeeinflussung mit PZB  
·  elektrifiziert mit 15 KV 16,7 Hz Wechselstrom  
·  max. Nennstrom IK = 600 A  
·  maximale Radsatzlast von 22,5 t im Bereich Pforzheim Hbf - Pforzheim-

Brötzingen Mitte  
·  maximale Meterlast von 8,0 t/m im Bereich Pforzheim Hbf - Pforzheim-

Brötzingen Mitte  
·  Anschluss an das Netz der DB Netz AG in Pforzheim Hbf und Bf Pforzheim-

Brötzingen Mitte  
·  Streckenabschnitt Bad Wildbad Bf. - Bad Wildbad Kurpark BOStrab - Strecke, 

nicht öffentlich befahrbar  
·  Streckenklasse D4 von Pfortheim Hbf - Pforzheim-Brötzingen Mitte 

(Streckennummer 4850)  
·  Streckenklasse C2 von Pforzheim-Brötzingen Mitte - Bad Wildbad 

(Streckennummer 4851) 
 
Grenzen zwischen AVG und DB Netz AG Infrastruktur 

·  Pforzheim Hbf Richtung Bad Wildbad: Strecken-km 1,312; Signale D 394, 
D393  

·  Pforzheim Hbf  - Bf PF-Brötzingen Mitte Richtung Calw: Strecken-km 3,379; 
Signal 1F 

 
Streckenmanager: 
 
Herr Reinhard Götz 
AVG 
Abteilung Netzbetrieb 
Schöllbronner Straße 12 
76275 Ettlingen 
Telefon: 07243-181-6221 
Telefax: 07243-181-6967 
E-Mail: trassenbestellung@avg.karlsruhe.de 
Sekretariat: Telefon: 07243-181-6207 
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Streckendatenblatt 
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Lagepläne 
 
Vergrößerungen der Lagepläne sind im Internet unter www.avg.info möglich.  
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Anlage 5 
 
Hardtbahn 
 
KA-Knielingen - KA-Neureut - Leopoldshafen – Linkenheim-Friedrichstraße 
(Streckennummer 9429) 
 
Streckeneigenschaften 
 

·  Spurweite 1.435 mm  
·  Zugbeeinflussung mit AVG-IMU  
·  elektrifiziert mit 750 V Gleichstrom von Karlsruhe Neureut bis Linkenheim-

Friedrichstraße  
·  im Güterverkehr aus technischen Gründen nicht mit Elektroloks befahrbar  
·  maximale Radsatzlast von 22,5 t im Bereich Karlsruhe-Knielingen - Neureut  
·  maximale Meterlast von 8,0 t/m im Bereich Karlsruhe-Knielingen - Neureut    
·  Anschluss an das Netz der DB Netz AG in Karlsruhe Knielingen  
·  Anschluss in Karlsruhe Neureut an das Straßenbahnnetz der Verkehrsbetriebe 

Karlsruhe und in Linkenheim-Friedrichstraße an das Straßenbahnnetz der AVG 
·  Streckenklasse D4 im Bereich Karlsruhe-Knielingen - Neureut 

 
Besondere Bedingungen für einzelne Streckenabschnitt e: 
 
Auf der Strecke Neureut - Leopoldshafen – Linkenheim-Friedrichstraße ist 
Nebenbahnbetrieb/Zugleitbetrieb nach FV-NE eingerichtet. 
Zuständiger Zugleiter :Fdl Ettlingen Stadt (Ruf AVAU) 
 
Auf der Strecke KA-Knielingen (ausschließlich) – Esig B Neureut ist 
Nebenbahnbetrieb nach FV-NE eingerichtet. 
Zuständiger Fdl : Ettlingen Stadt (Ruf AVAU) 
 
Auf dem Streckenabschnitt Linkenheim Friedrichstraße - Hochstetten gilt die BOStrab.  
 
Alle Wendeschleifen an der Strecke haben einen Radius von 25 m und 
Lichtraumprofil gem. BOStrab 
 
Auf der Strecke ist im Bereich nicht technisch gesicherter, höhengleicher 
Bahnsteigzugänge grundsätzlich auf Sicht zu fahren und Reisende bei Bedarf gemäß 
FV-NE § 7(5) durch Signal Zp 1 zu  
warnen. 
 
Grenze zwischen AVG und DB Netz AG Infrastruktur 

·  KA-Knielingen/KA-Mühlburg West: Strecken-km 20,284; Schienenstoß 
zwischen Weiche W61 und W64, Betriebsgrenze: Strecken-km 59,613; Signal 
N 50  
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Grenze zwischen AVG und BOA FzK 
·  Strecken-km 1,276; Gz W3  
·  Strecken-km 1,450; Gz W6 
·   

 
Streckenmanager: 
 
Herr Torsten Vogel 
AVG 
Abteilung Netzbetrieb 
Schöllbronner Straße 12 
76275 Ettlingen 
Telefon: 07243-181-6228 
Telefax: 07243-181-6967 
E-Mail: trassenbestellung@avg.karlsruhe.de 
Sekretariat: Telefon: 07243-181-6207 
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Streckendatenblatt 
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Lagepläne 
 
Vergrößerungen der Lagepläne sind im Internet unter www.avg.info möglich. 
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Anlage 6 
 
Kraichgaubahn 
 
Karlsruhe-Durlach - Karlsruhe-Grötzingen - Bretten - Eppingen - Heilbronn 
(Streckennummern 4201 und 4950) 
 
Streckeneigenschaften 
 

·  Spurweite 1.435 mm  
·  Hauptbahn, KoRil 408  
·  Zugbeeinflussung mit PZB  
·  elektrifiziert mit 15 KV 16,7 Hz Wechselstrom  
·  Nennstrom IK = 600 A  
·  bzw. zwischen KA-Grötzingen und KA-Durlach elektrifiziert mit 750 V 

Gleichstrom  
·  maximale Radsatzlast von 22,5 t  
·  maximale Meterlast von 8,0 t/m   
·  Anschluss an das Netz der DB Netz AG in den Bfe. Karlsruhe-Grötzingen, 

Bretten, Eppingen und Heilbronn Hbf  
·  Streckenklasse D4 

 
 
Besondere Bedingungen für einzelne Streckenabschnitt e: 
 
Zwischen KA-Durlach und KA-Grötzingen gilt die BOStrab. 
 
Zwischen KA-Durlach und KA-Grötzingen ist die Strecke ab einer 
Systemwechselstelle (stromloser Bereich von ca. 150 m) mit 750 V Gleichstrom 
elektrifiziert. 
 
Der Streckenabschnitt zwischen KA-Durlach und KA-Grötzingen kann nur mit 
Fahrzeugen besonderer Bauart befahren werden. Die maximalen Achslasten  
betragen 12 t. Ebenso gelten die Lichtraumprofile der BOStrab. Die Fahrzeuge 
müssen in der Lage sein, Radien von 25m zu befahren. 
 
Die Strecke Karlsruhe-Durlach - Bretten - Eppingen - Heilbronn ist in KA-Durlach über 
Gleis 11 und 12  an das BOStrab-Netz der VBK - Verkehrsbetriebe Karlsruhe 
angeschlossen, eine Ein-/Ausfahrtsmöglichkeit in das Streckennetz der DB gibt es nur 
in den Bfe. Karlsruhe-Grötzingen, Bretten, Eppingen und Heilbronn Hbf. 
 
Grenzen zwischen AVG und DB Netz AG Infrastruktur 

·  KA-Grötzingen Bf: Strecken-km 0,089; WE Zweig W3  
·  Bf Bretten Ostkopf:   Strecken-km 17,481; Gz W103 / Strecken-km 17,816; Gz 

W121;   
·  Bf Bretten Westkopf: Strecken-km 16,618; Gz W8 / Strecken-km 16,751; Gz 

W20; / Strecken-km 16,760; WA W14  
·  Bf Eppingen Richtung Sinsheim-Steinsfurt: Strecken-km 10,076; Signal G  
·  Heilbronn Hbf Westkopf: Strecken-km 119,619; Signal B 
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Streckenmanager: 
 
Herr Reinhard Götz 
AVG 
Abteilung Netzbetrieb 
Schöllbronner Straße 12 
76275 Ettlingen 
Telefon: 07243-181-6221 
Telefax: 07243-181-6967 
E-Mail: trassenbestellung@avg.karlsruhe.de 
Sekretariat: Telefon: 07243-181-6207 
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Streckendatenblatt 
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Lagepläne 
 
Vergrößerungen der Lagepläne sind im Internet unter www.avg.info möglich 
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Anlage 7 
 
Neckarsulm AVG - Heilbronn 
 
Neckarslum Bf. - Heilbronn 
(Streckennummern 4914) 
 
Streckeneigenschaften 
 

·  Spurweite 1.435 mm  
·  Nebenbahn, KoRil 408  
·  Zugbeeinflussung mit PZB  
·  elektrifiziert mit 750 V Gleichstrom von km 3,71 bis km 3,90 und ab km 3,90 mit 

15 KV 16,7 Hz Wechselstrom 
·  Nennstrom IK = 600 A  
·  maximale Radsatzlast von 25,0 t  
·  Anschluss an das Netz der DB Netz AG im Bf. Neckarsulm und Anschluss an 

das Streckennetz der Stadtwerke Heilbronn bei km 3,71 
·  Streckenklasse R80 

 
 
Besondere Bedingungen für einzelne Streckenabschnitt e: 
 
Zwischen Neckarsulm Süd und Heilbronn Infrastrukturgrenze ist die Strecke ab einer 
Systemwechselstelle (stromloser Bereich von ca. 150 m) mit 750 V Gleichstrom 
elektrifiziert. 
 
Der Streckenabschnitt zwischen km 3,71km  und km 3,90 kann nur mit Fahrzeugen 
besonderer Bauart befahren werden. Die maximalen Achslasten  betragen 22,9 t. 
Ebenso gelten die Lichtraumprofile der BOStrab. Die Fahrzeuge müssen in der Lage 
sein, Radien von 25m zu befahren. 
 
Grenzen zwischen AVG und DB Netz AG Infrastruktur 

·  Neckarsulm Bahnhof  
 
Streckenmanager: 
 
Herr Reinhard Götz 
AVG 
Abteilung Netzbetrieb 
Schöllbronner Straße 12 
76275 Ettlingen 
Telefon: 07243-181-6221 
Telefax: 07243-181-6967 
E-Mail: trassenbestellung@avg.karlsruhe.de 
Sekretariat: Telefon: 07243-181-6207 
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Streckendatenblatt 
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Lagepläne 
 
Vergrößerungen der Lagepläne sind im Internet unter www.avg.info möglich 
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Anlage 8 
 
Kraichtalbahn 
 
Bruchsal - Ubstadt - Menzingen/Odenheim 
(Streckennummern 9413 und 9412) 
 
Streckeneigenschaften 
 

·  Spurweite 1.435 mm  
·  Zugbeeinflussung mit PZB  
·  elektrifiziert mit 15 KV 16,7 Hz Wechselstrom  
·  max. Nennstrom IK = 1.600 A  
·  Anschluss an das Netz der DB Netz AG im Bf. Bruchsal 

 
Besondere Bedingungen für einzelne Streckenabschnitt e: 
 
Auf der Strecke Bruchsal Nord (ausschließlich) – Esig 1A1 Ubstadt Ort ist 
Nebenbahnbetrieb nach FV-NE eingerichtet. 
Zuständiger Zugleiter: Fdl Ubstadt Ort (Ruf BEMO) 
 
Auf den Strecken 
• Ubstadt Ort - Odenheim 
• Ubstadt Ort – Menzingen 
ist Nebenbahnbetrieb/Zugleitbetrieb nach FV-NE eingerichtet. 
Zuständiger Zugleiter: Fdl Ubstadt Ort (Ruf BEMO) 
 
Auf o. g. Strecken ist im Bereich nicht technisch gesicherter, höhengleicher 
Bahnsteigzugänge grundsätzlich auf Sicht zu fahren und Reisende bei Bedarf gemäß 
FV-NE § 7(5) durch Signal Zp 1 zu  
warnen. 
 
Grenzen zwischen AVG und DB Netz AG Infrastruktur 

·  Bf Bruchsal Nordkopf: Strecken-km 0,912; WE W5 und Strecken-km 0,424; 
WE W37 und Strecken-km 0,263; WE W44 

 
Streckenmanager: 
 
Herr Torsten Vogel 
AVG 
Abteilung Netzbetrieb 
Schöllbronner Straße 12 
76275 Ettlingen 
Telefon: 07243-181-6228 
Telefax: 07243-181-6967 
E-Mail: trassenbestellung@avg.karlsruhe.de 
Sekretariat: Telefon: 07243-181-6207 



- 64 - 
�
�

Streckendatenblätter 
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Lagepläne 
 
Vergrößerungen der Lagepläne sind im Internet unter www.avg.info möglich 
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Anlage 9 
 
Maulbronn 
 
Maulbronn West - Maulbronn 
(Streckennummer 4841) 
 
Streckeneigenschaften 
 

·  Spurweite 1.435 mm  
·  Zugbeeinflussung nur im Bf Maulbronn West 
·  nicht elektrifiziert  
·  ausgestattet mit ortsgestellten Weichen im Bf Maulbronn  
·  maximale Radsatzlast von 20,0 t  
·  maximale Meterlast von 8,0 t/m  
·  Anschluss an das Netz der DB Netz AG im Bf Maulbronn West  
·  Streckenklasse CE 

 
Grenze zwischen AVG und DB Netz AG Infrastruktur 

·  Maulbronn West Bf: Strecken-km -0,425; Gz W 655 
 
Streckenmanager: 
 
Herr Reinhard Götz 
AVG 
Abteilung Netzbetrieb 
Schöllbronner Straße 12 
76275 Ettlingen 
Telefon: 07243-181-6221 
Telefax: 07243-181-6967 
E-Mail: trassenbestellung@avg.karlsruhe.de 
Sekretariat: Telefon: 07243-181-6207 
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Streckendatenblatt 
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Lagepläne 
 
Vergrößerungen der Lagepläne sind im Internet unter www.avg.info möglich 
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Anlage 10 
 
Murgtalbahn 
 
Rastatt - Freudenstadt 
(Streckennummer 4240) 
 
Streckeneigenschaften 
 

·  Spurweite 1.435 mm  
·  Nebenbahn, KoRil 408  
·  Zugbeeinflussung mit PZB  
·  elektrifiziert mit 15 KV 16,7 Hz Wechselstrom  
·  max. Nennstrom IK = 700 A  
·  maximale Radsatzlast von 22,5 t  
·  maximale Meterlast von 8,0 t/m  
·  Anschluss an das Netz der DB Netz AG in den Bf. Rastatt und Freudenstadt 

Hbf  
·  Zwischen Baiersbronn und Freudenstadt Hbf befahrbar gemäß 

Steilstreckenvorschrift der AVG (Steilstrecke mit 50 %o Steigung)  
·  Streckenklasse D4 

 
Grenzen zwischen AVG und DB Netz AG Infrastruktur 

·  Rastatt Bf Richtung Freudenstadt : Strecken-km 0,519; Signal S  
·  Freudenstadt Hbf Richtung Baiersbronn: Strecken-km 57,499; Signal B 

 
Streckenmanager: 
 
Herr Markus Weineich 
AVG 
Abteilung Netzbetrieb 
Schöllbronner Straße 12 
76275 Ettlingen 
Telefon: 07243-181-6220 
Telefax: 07243-181-6967 
E-Mail: trassenbestellung@avg.karlsruhe.de 
Sekretariat: Telefon: 07243-181-6207 
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Streckendatenblatt 
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Lagepläne 
 
Vergrößerungen der Lagepläne sind im Internet unter www.avg.info möglich 
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Anlage 11 
 
Pfinztalbahn der AVG 
 
 
KA-Durlach - KA-Grötzingen - Pfinztal-Söllingen 
 
Streckeneigenschaften 
 

·  Spurweite 1.435 mm  
·  Zugbeeinflussung mit AVG-IMU  
·  elektrifiziert mit 15 KV 16,7 Hz Wechselstrom  
·  Nennstrom IK = 600 A  
·  bzw. zwischen KA-Grötzingen und KA-Durlach elektrifiziert mit 750 V 

Gleichstrom  
·  maximale Zuglänge 75 m   
·  maximale Radsatzlast von 12,5 t  
·  maximale Meterlast von 8,0 t/m  
·  Anschluss an das Netz der DB Netz AG in den Bahnhöfen KA-Grötzingen 

und Pfinztal-Söllingen  
·  Streckenklasse D4 

 
Besondere Bedingungen für einzelne Streckenabschnitt e: 
 
Die eingleisige Strecke liegt direkt neben der zweigleisigen DB–Hauptstrecke 
Karlsruhe - Pforzheim - Mühlacker.  
 
Die maximale Zuglänge von 75 m ergibt sich aus der Länge der 
Haltepunkte/Kreuzungsmöglichkeiten sowie aus der Anordnung der Signale. 
Zwischen KA-Grötzingen und KA-Durlach gilt die BOStrab. 
 
Zwischen KA-Grötzingen und KA-Durlach ist die Strecke ab einer 
Systemwechselstelle (stromloser Bereich von ca. 150 m) mit 750 V Gleichstrom 
elektrifiziert. 
 
Der Streckenabschnitt zwischen KA-Grötzingen und KA-Durlach kann nur mit 
Fahrzeugen besonderer Bauart befahren werden. Die maximalen Achslasten  
betragen 12 t. Ebenso gelten die Lichtraumprofile der BOStrab. Die Fahrzeuge 
müssen in der Lage sein, Radien von 25m zu befahren. 
 
Die Strecke KA-Durlach - KA-Grötzingen – Pfinztal-Söllingen ist in KA-Durlach über 
Gleis 11 und 12  an das BOStrab-Netz der VBK - Verkehrsbetriebe Karlsruhe 
angeschlossen, eine Ein-/Ausfahrtsmöglichkeit in das Streckennetz der DB gibt es nur 
in KA-Grötzingen und Pfinztal-Söllingen. 
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Streckenmanager: 
 
Herr Reinhard Götz 
AVG 
Abteilung Netzbetrieb 
Schöllbronner Straße 12 
76275 Ettlingen 
Telefon: 07243-181-6221 
Telefax: 07243-181-6967 
E-Mail: trassenbestellung@avg.karlsruhe.de 
Sekretariat: Telefon: 07243-181-6207 
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Streckendatenblatt 
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Lagepläne 
 
Vergrößerungen der Lagepläne sind im Internet unter www.avg.info möglich 
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Anlage 12 
 
Rastatt-Wintersdorf (Baden) 
 
(Streckennummer 4242) 
  
Streckeneigenschaften 
 

·  Spurweite 1.435 mm  
·  keine Zugbeeinflussung  
·  nicht elektrifiziert  
·  ausgestattet mit ortsgestellten Weichen  
·  maximale Radsatzlast von 22,5 t  
·  maximale Meterlast von 8,0 t/m  
·  nur im Güterverkehr befahrbar   
·  Anschluss an das Netz der DB Netz AG in Rastatt, Weiche 320 (Abzweig 

Daimler-Chrysler)  
·  zu befahren nach erfolgter Trassenbestellung und Erstellung eines Fahrplans 

durch AVG als Sperrfahrt ab Bahnhof Rastatt  
·  Streckenklasse D4 
 

Grenze zwischen AVG und DB Netz AG Infrastruktur 
Rastatt: Strecken-km 86,640; Gz W320 
 
Streckenmanager: 
 
Herr Reinhard Götz 
AVG 
Abteilung Netzbetrieb 
Schöllbronner Straße 12 
76275 Ettlingen 
Telefon: 07243-181-6221 
Telefax: 07243-181-6967 
E-Mail: trassenbestellung@avg.karlsruhe.de 
Sekretariat: Telefon: 07243-181-6207 
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Streckendatenblatt 
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Lagepläne 
 
Vergrößerungen der Lagepläne sind im Internet unter www.avg.info möglich 
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Anlage 13 
 
Wieslautertalbahn 
 
Hinterweidenthal Ost - Bundenthal-Rumbach 
(Streckennummer 3312) 
 
Streckeneigenschaften 
 

·  Spurweite 1.435 mm  
·  keine Zugbeeinflussung  
·  nicht elektrifiziert  
·  ausgestattet mit ortsgestellten Weichen  
·  maximale Radsatzlast von 22,5 t  
·  maximale Meterlast von 8,0 t/m  
·  Anschluss an das Netz der DB Netz AG im Bf Hinterweidenthal Ost  
·  Streckenklasse D4 

  
Grenze zwischen AVG und DB Netz AG Infrastruktur 

·  Infrastrukturgrenze ist das Richtung Hinterweidenthal Ost liegende 
Weichenende (Schweissstoß) der Weiche 21 im Bf Hinterweidenthal Ost  

·  betriebliche Grenze Esig G in km 0,216 
 
Streckenmanager: 
 
Herr Markus Weineich 
AVG 
Abteilung Netzbetrieb 
Schöllbronner Straße 12 
76275 Ettlingen 
Telefon: 07243-181-6220 
Telefax: 07243-181-6967 
E-Mail: trassenbestellung@avg.karlsruhe.de 
Sekretariat: Telefon: 07243-181-6207 
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Streckendatenblatt 
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Lagepläne 
 
Vergrößerungen der Lagepläne sind im Internet unter www.avg.info möglich 
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Anlage 14 
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Anlage 15 
 
Lichtraumprofile BOStrabfahrzeuge 
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Anlage 16 
 

 

Geplante Streckensperrungen AVG 2017 
         
 
geplante Streckensperrungen (Stand 15.11.2016) : 
 
Streckennummer 9420 – Albtalbahn 
Busenbach – Bad Herrenalb:   23.09. - 24.09.2017 
Busenbach – Bad Herrenalb:   28.10. - 05.11.2017 
 
Streckennummer 9429 – Hardtbahn 
Keine 
 
Streckennummer 9413 – Kraichtalbahn 
Ubstadt Ort – Odenheim:   28.09. – 29.09.2017   

 
Streckennummern 4201/4950 – Kraichgaubahn 
Jöhlingen – Wössingen:   07.04. 21:15 Uhr – 10.04.2017 
Eppingen – Schwaigern:    14.08. - 11.09.2017 

 
Streckennummer 4240 – Murgtalbahn 
Rastatt – Kuppenheim:   31.03. 20:00 Uhr – 03.04.2017 04:45 Uhr 
Weisenbach – Baiersbronn:  22.05.– 24.05.2017  
(verlängerte Nachtsperrpause jeweils von 21.30 Uhr – Betriebsbeginn)  
Gaggenau – Forbach:   25.06. – 27.06.2017  
(verlängerte Nachtsperrpause jeweils von 20.30 Uhr – 04.30 Uhr)  
Forbach - Baiersbronn:   27.06. – 30.06.2017  
(verlängerte Nachtsperrpause jeweils von 20.40 Uhr – 04.30 Uhr)  
 
Streckennummer 4850/4851 – Enztalbahn 
Brötzingen – Bad Wildbad:    02.07. – 07.07.2017  
(verlängerte Nachtsperrpause jeweils von 20.20 Uhr – 04.15 Uhr)  

 
Streckennummer 4914 – Heilbronn – Neckarsulm AVG 
- genauer Zeitpunkt noch nicht bekannt, da vom RP Stuttgart wegen A8 abhängig, 
voraussichtlich zeitgleich mit DB-Sperrung auf dem Parallelgleis Heilbronn - 
Neckarsulm 

 
Streckennummer 3312 – Wieslauterbahn: 
Hinterweidenthal – Bundenthal-Rumbach: 01.03. - 30.04.2017 
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Anlage 17 
 

angewandte betrieblich-technische Regelwerke auf de r AVG Infrastruktur 
 
 
Regelwerk-

Nr. 
Regelwerktitel In Kraft ab 

301 Signalbuch  
301.0001 bis 
301.9001 

Signalbuch 31.01.2014 
Bekanntgabe 7 

406 Baubetriebsplanung, Betra und La 11.12.2011 
408 Züge fahren und Rangieren  
408.01 – 09 Züge fahren und Rangieren 01.12.2012 

Bekanntgabe 10A 
408.11 – 19 Züge fahren und Rangieren 09.12.2012 

Bekanntgabe 9 
456 Regel für Schrankenposten 11.12.2011 
457 Geschwindigkeiten 01.01.2013 
457.0001 Betriebliche Infrastrukturdaten und 

Geschwindigkeitsdaten aktualisieren 
01.01.2013 

457.0201-
2014 

Gestaltungsregeln für das Verzeichnis der örtlich 
zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) 

01.01.2013 

457.0301 Verzeichnis der Streckenklassen des RB Südwest 15.12.2013 
458 Außergewöhliche Transporte  
458.0101 Außergewöhliche Transporte; Grundlagen 15.04.2014 
458.0102 Außergewöhliche Transporte; Sendung mit Lademaß-

überschreitungen (Lü-Sendungen) 
15.04.2014 

458.0103 Außergewöhliche Transporte; Übergroße Fahrzeuge 15.04.2014 
458.0104 Außergewöhliche Transporte; Schwerwagen 15.04.2014 
458.0105 Außergewöhliche Transporte; Sonstige Transporte mit 

technischen oder betrieblichen Besonderheiten 
15.04.2014 

458.0106 Internationaler Verkehr 15.04.2014 
458.0107 Unregelmäßigkeiten bei der Beförderung 15.04.2014 
458.0108 Engstellendokumentation 15.04.2014 
458.0109 Zuständigkeiten 15.04.2014 
481 Bahnbetrieb; Telekommunikationsanlagen 

bedienen 
 

481.0101 Grundlagen für drahtgebundene Fernsprech-
verbindungen 

10.05.2005 

481.0302 Grundlagen für Verbindungen des GSM-R 
Rangierfunks 

21.11.2008 

481.9020 GSM-R Fernsprechbedienteil für ortsfeste Teilnehmer 
(GeFo) der Bauform Dicora-C bedienen 

10.05.2005 

481.9021 GSM-R Fernsprechbedienteil für ortsfeste Teilnehmer 
(GeFo) der Bauform Dicora-S bedienen 

01.07.2011 

482 Ortsstellbereiche 09.12.2012 
482.8001 Ortsstellbereiche 09.12.2012 
482.8002 Ortsgestellte Weichen und Gleissperren 09.12.2012 
482.8003 Mechanisch ortsgestellte Weichen und Gleissperren 09.12.2012 
482.8004 Elektrisch ortsgestellte Weichen 09.12.2012 
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Regelwerk-

Nr. 
Regelwerktitel In Kraft ab 

482.9001 Signalanlagen bedienen 01.09.2013 
VDV 
SIG-VB-NE 

Vorschrift für die Bedienung von Signalanlagen 
für Nichtbundeseigene Eisenbahnen 

1992 

483 Zugbeeinflussungsanlagen bedienen  
483.0101 Punktförmige Zugbeeinflussungsanlagen bedienen; 

Allgemeiner Teil 
10.06.2012 

483.0111 Punktförmige Zugbeeinflussungsanlagen bedienen; I 
60 R, System PZB 90, I 60 ER 24, System PZB 90 

10.06.2012 

483.0114 Punktförmige Zugbeeinflussungsanlagen bedienen; 
EBI Cab 500, System PZB 90 

08.06.2014 

915.0101- 
915.0107 

Bremsen im Betrieb bedienen und prüfen 
(VDV-Schrift 757 Teil B Bremsen im Betrieb 
bedienen und prüfen - Bremsvorschrift) 

11.12.2011 

915.1101- 
915.1107 

Bremsen im Betrieb bedienen und prüfen 
(VDV-Schrift 757 Teil C Bremsen im Betrieb 
bedienen und prüfen - Bremsvorschrift) 

11.12.2013 

931 Nebenfahrzeuge; Bauart und Instandhaltung  
931.0000 Allgemeine Anforderungen zu Bauart und Ausrüstung; 

Grundsätze 
13.04.2010 

931.0101 Bauanforderungen für gleisfahrbare Baumaschinen, 
Arbeitstriebwagen, Gleiskraftfahrzeuge und Anhänger 

15.04.2008 

931.0103 Bauanforderungen für Zweiwegefahrzeuge 01.03.2004 
931.0201 Betrieb – Besonderheiten beim Einsatz 13.04.2010 
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 Anzuwendende Verordnungen, Vorschriften und Dienstan weisungen 
 
 Mitarbeiter von 

EIU EVU 
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) x x 
Ril 301 • Signalbuch (SB) x x 
Fahrdienstvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen (FV-NE) x x 
Vorschrift für Bremsen und Druckbehälter der Nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen (VBD-NE)  x 

Bahnbetriebsunfallvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen 
(BUVO-NE) x x 

Vorschrift für die Sicherung der Bahnübergänge bei 
Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (BÜV-NE) x  

Dienstanweisung für Mitarbeiter von Verkehrsunternehmen – 
Nichtbundeseigene Eisenbahnen (DMV-NE)  x 

Dienstanweisung für die Triebfahrzeugbediensteten für 
Nichtbundeseigene Eisenbahnen (DAT)  x 

Oberbau-Richtlinien für Nichtbundeseigene Eisenbahnen (OBRI-
NE) x  

Vorschrift für die Bedienung von Signalanlagen für 
Nichtbundeseigene Eisenbahnen (SIG-VB-NE) x  

BG-Vorschriften (Unfallverhütungsvorschriften) der VBG x x 
Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt 
(GGVSEB) x x 

Ril 424 • Sicherheitstechnische Maßnahmen nach Freiwerden 
gefährlicher Güter x x 

Ril 483 • Vorschrift für die Bedienung von 
Zugbeeinflussungsanlagen (PZB 90)  x 

Ril 936.9500 • Technische Regeln Wagen im Betrieb – als 
Wagenprüfer im Güterverkehr –  x 

Ril 936.12 • Merkblätter über Güterwagen  x 
VDV 714 • Leitlinien für die Beurteilung der 
Betriebsdiensttauglichkeit in Verkehrsunternehmen x x 

VDV 752 • Empfehlungen zur Auswahl geeigneter 
Betriebsverfahren für eingleisige Eisenbahnstrecken x  

VDV 753 • Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie  x 
VDV 754 • Richtlinie über die Anforderung an die Befähigung von 
Mitarbeitern im Eisenbahnbetrieb x x 

VDV 755 • Richtlinie für den Erwerb, den Erhalt und die 
Überwachung der Streckenkenntnis auf Schienenwegen 
öffentlicher Betreiber der Schienenwege – Streckenkenntnis-
Richtlinie 

 x 

VDV 756 • Leitfaden für die strukturierte Entscheidungsfindung 
des EBl x  

VDV 757 Teil B / Ril 915.0101-0107 • Bremsen im Betrieb 
bedienen und prüfen  x 
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Verzeichnis der Ansprechpartner 
 

Allgemein: AVG         
Abteilung Netzbetrieb 
Schöllbronner Straße 12 
76275 Ettlingen 
Telefon: 07243-181-6220; -6221; -6228  
Telefax: 07243-181-6009 
E-Mail: trassenbestellung@avg.karlsruhe.de 
 
Sekretariat: Telefon: 07243-181-6207 oder -6208  

 
Streckenmanager: 

Die jeweils zuständigen Streckenmanager zu den Strecken sind 
in den jeweiligen Anlagen dieser SNB-BT oder im Internet unter: 
www.avg.info veröffentlicht. 

 
 
Zugleitungen/Fahrdienstleitung Infrastruktur: 

 
Die Kontaktdaten werden über den Infrastrukturnutzungsvertrag 
(INV) sowie über die Fahrplanunterlagen bekanntgegeben.  

 
Vertragswesen: 

AVG 
Abt. Controlling 
Postfach 1140 
76001 Karlsruhe 
Telefon: 0721-6107-5651  
E-Mail: controlling@avg.karlsruhe.de 



 
 
 

 Vorschrift 
  
 
 

 für den Betrieb auf der 
 Steilstrecke 
 Baiersbronn – Freudenstadt Hbf  
 
 
 

 Gültig vom 14.12.2003 an 
 Neufassung vom 01.07.2011  
 
 
 
 

Bekanntgebende Stelle: Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 
 Netzbetrieb 
 Schöllbronnerstraße 12 
 76275 Ettlingen 
 ��  (07243) 181-0 
 ��  (07243) 181-6009 
  
 
 

Bearbeitung:  Joachim Reiser 
  ��  Telefon (07243) 181-6220 
  ��  DB intern 9797-6220 
  ��  Telefax (07243) 181-6967 
  ��  Fax DB intern 97989-37 
  EMail: joachim.reiser@avg.karlsruhe.de 
 
Genehmigt durch den  
Eisenbahnbetriebsleiter:  Reinhard Rothfuß 
 
 

 
 In Kraft gesetzt durch den  
 Geschäftsführer: Dr. Walter Casazza
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Bekanntgaben 

In die Vorschrift eingearbeitet lfd. Nr. gültig ab 
am durch 

    
    
    
    
 
 
 
 

Verteilungsplan 
 
 
 
Aufsichtsbehörden Anzahl 
 
Ministerium für Verkehr und Infrastruktur 
Baden-Württemberg 
Hauptstätter Straße 67 
70178 Stuttgart ..............................................................................................................1 
 
 
Der Landesbevollmächtigte für Bahnaufsicht (LfB) 
Baden-Württemberg 
Standort Karlsruhe 
Südendstraße 44 
76135 Karlsruhe ..............................................................................................................1 
 
 
Anwenderkreis 
 
persönlich zuzuteilen: Eisenbahnbetriebsleiter.........................................................................1 
 Stv. Eisenbahnbetriebsleiter .................................................................2 
 Netzbetrieb............................................................................................1 
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 Mitarbeiter im Betriebsdienst der 
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 - Betriebsstelle Karlsruhe, Einsatzstelle Karlsruhe .......................... 200 
 - Betriebsstelle Karlsruhe, Einsatzstelle Freudenstadt .......................25 
 
 Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH................................................... 350 
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§ 1 Allgemeines 

(1) Diese Vorschrift enthält die besonderen Vorschriften über das Bremsen 

nach § 35 Abs. 5 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO ) sowie 

weitere Bestimmungen für den Betrieb auf der Steilstrecke Baiersbronn – 

Freudenstadt Hbf. 

 

Inhalt 

(2) Diese Vorschrift ist vom Innenministerium Baden-Württemberg genehmigt 

und darf nur mit dessen Zustimmung geändert werden. 

Genehmigung 

(3) 

 

Änderungen müssen vom Eisenbahnbetriebsleiter der Albtal-Verkehrs-

Gesellschaft mbH Karlsruhe beim Innenministerium Baden-Württemberg 

beantragt werden. 

Änderung 

(4) Diese Vorschrift tritt am 01. Juli 2011 in Kraft. Inkrafttreten 

 

§ 2 Besondere Kenntnisse für den Dienst auf der Steilstrecke 
 

(1) Zugbegleiter, Triebfahrzeugführer, Triebfahrzeugbegleiter sowie Führer und  

Begleiter von Nebenfahrzeugen dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie 

vom Eisenbahnbetriebsleiter der AVG oder vor dem von ihm Beauftragen 

nachgewiesen  

haben, dass sie die Bestimmungen dieser Vorschrift beherrschen. 

 

Zugpersonal, 
Führer und-
Begleiter von Ne-
benfahrzeugen 

(2) Die Ausbildung der Triebfahrzeugführer und Begleiter von Nebenfahrzeugen 

setzt sich zusammen aus 4 Stunden Theorie, 6 Stunden Praxis und 4 Stun-

den Prüfung sowie dem Erwerb entsprechender Streckenkenntnis. 

 

Die Ausbildung von Triebfahrzeugführern der Stadtbahnfahrzeuge erfolgt 

im Rahmen der Ausbildung für die Führerscheinklasse 3, der Anteil für die 

Steilstrecke beträgt 4 Stunden Theorie, 2 Stunden Praxis und 1 Stunde 

Prüfung. 

 

Jeder Triebfahrzeugführer und jeder Führer eines Nebenfahrzeuges hat au-

ßerdem beim Erwerb der Streckenkenntnis im Rahmen einer Begleitfahrt 

(Berg- und Talfahrt) im Beisein ihres Eisenbahnbetriebsleiters oder der von 

ihm beauftragten Person nachzuweisen, dass er die Besonderheiten der 

Steilstrecke beherrscht und in der Praxis anwenden kann. 

 

Beim Befahren der Steilstrecke darf unter keinen Umständen, auch nicht in 

Ausbildung/ Stre-
ckenkenntnis 
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Notfällen, Betriebsstörungen und aus diesem Anlass erforderlichen Umleitun-

gen auf die Gestellung eines steilstreckenausgebildeten Mitarbeiters, der über 

die notwendige Streckenkunde verfügt, verzichtet werden. 

��

(3) 

 

Die besondere Befähigung erlischt bei unterbrochener Dienstausübung auf 

der Steilstrecke von länger als 12 Monaten. 

 

Verlust der 
Befähigung ��

(4) 

 

 

 

 

 

Die in Abs. 1 Genannten, die mit der Zugfertigstellung und Durchführung

der Bremsprobe Beauftragten sowie die örtlichen Mitarbeiter, die ständig oder 

nur vorübergehend auf der Steilstrecke Tätigkeiten verrichten, sind jährlich 

einmal im Rahmen eines zusätzlichen Fortbildungsunterrichtes (Mindestdauer 

4 Stunden) über die geltenden Bestimmungen für den Betrieb auf der Steil-

strecke zu unterrichten. Bei ausschließlich auf Stadtbahnfahrzeugen einge-

setzten Triebfahrzeugführern wird der Fortbildungsunterricht jährlich im Rah-

men des regelmäßig stattfindenden Fortbildungsunterrichtes  durchgeführt. 

 

Als Unterrichtsleiter sind Lehrkräfte einzusetzen, die über ausreichende Er-

fahrungen im Steilstreckenbetrieb verfügen. 

 

Fortbildungsmaß-
nahmen 

(5) Die anderen Mitarbeiter müssen vor Ausübung einer Tätigkeit auf der Steil-

strecke im erforderlichen Umfang über die Bestimmungen dieser Vorschrift 

unterrichtet werden. 

 

Andere Mitarbeiter 

(6) Über die besonderen Kenntnisse, die von den in Abs.1 und 5 genannten Mit-

arbeiter erworbenen wurden, sind Nachweise zu führen 

Nachweisführung 

 

§ 3 Bremsausrüstung und sonstige Bestimmungen für Triebfahrzeuge 

 

(1) Triebfahrzeuge müssen eine selbsttätige Druckluftbremse, Zusatzbremse 

sowie Hand- oder Feststellbremse haben.

Sie sollen – neu für den Steilstreckenbetrieb einzusetzende Triebfahrzeuge 

müssen – mit einer mehrlösigen Bremse und zusätzlich mit einer weiteren, 

vom Wirken der Druckluftbremse unabhängig arbeitenden Bremseinrichtung 

ausgerüstet sein. Dazu zählen 

 

�x elektrische, hydraulische und   ) dynamische 

�x mechanische (Getriebe-) Bremsen  ) Bremsen  

�x Gegendruckbremsen,   ) 

�x direkt angesteuerte Magnetschienenbremsen. 

 

Bremseinrichtun-
gen 
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Triebfahrzeuge, die nicht über eine solche zusätzliche Bremseinrichtung 

verfügen, dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn die Druckluftbremse 

für jedes Drehgestell ein Steuerventil hat und somit separat ausgeschaltet 

werden kann. 

 

(2) Triebfahrzeuge mit Scheibenbremsen müssen mit dynamischer Bremse aus-

gerüstet sein. 

 

Scheibenbremsen 

(3) Die Bremsklotzsohlen der Triebfahrzeuge müssen eingeschliffen sein, oder 

es dürfen nur an einem Drehgestell die Bremsklotzsohlen gewechselt wor-

den sein. 

 

Einschleifen der 
Bremsklotzsohlen 

(4) Die Triebfahrzeuge müssen mit einer Sandstreueinrichtung ausgerüstet sein. 

 

Sandstreueinrich-
tung 

(5) Dampflokomotiven müssen mit Bergwasserstandsglas ausgerüstet sein. 

 

Bergwasser-
standsglas 

(6) Für Triebfahrzeug- und Triebwagenbaureihen, die neu auf der Steilstrecke  

eingesetzt werden, müssen die bremstechnischen Voraussetzungen vom 

Forschungs- und Technologiezentrum FTZ-TZF 82 Deutsche Bahn AG oder 

einem von der zuständigen Aufsichtsbehörde anerkannten Sachverständigen 

für Bremsen  geprüft und der Einsatz von der zuständigen Aufsichtsbehörde 

genehmigt sein. 

Die bereits auf der Steilstrecke zugelassenen Triebfahrzeug- und Triebwa-

genbaureihen sind im Anhang 3 genannt. 

 

Einsatzgenehmi-
gung ��

 

§ 4 Bremsausrüstung der Wagen 

 

(1) Es dürfen nur Reisezugwagen mit Drehgestellen eingesetzt werden. 

Reisezugwagen müssen mit selbsttätiger mehrlösiger Druckluftbremse 

ausgerüstet sein und eine Handbremse haben, die auf mindestens zwei 

Radsätze eines Wagens wirkt. 

 

Reisezugwagen 

(2) Güter- und Bahndienstwagen sollen mit selbsttätiger mehrlösiger  

Druckluftbremse, die G-P-Wechsel hat, und mit Handbremse ausgerüstet  

sein 

 

Güter- und Bahn-
dienstwagen 

(3) 

 

Wagen mit Scheibenbremsen oder mit Kunststoff-Bremsklotzsohlen dürfen 

nur eingesetzt werden, wenn 71 Mindestbremshunderstel vorhanden sind. 

Für die Zulassung scheibengebremster Wagen gilt § 3 Abs. 6 entsprechend. 

Scheibenbremsen, 
Kunststoffbrems-
sohlen  
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§ 5 Bremsausrüstung und sonstige Bestimmungen für Nebenfahrzeuge 

 

(1) Nebenfahrzeuge mit eigenem Kraftantrieb müssen eine auf alle Radsätze 

wirkende Bremse haben und mit Hand- oder Feststellbremse ausgerüstet 

sein. 

 

Bremsausrüstung 

(2) Für Nebenfahrzeuge, die aufgrund der Bauart und der Bremsausrüstung den 

Anforderungen für Regelfahrzeuge entsprechen, gelten die in dieser Richtli-

nie festgelegten Vorschriften für Wagen/Triebfahrzeuge analog. 

 

Behandlung als 
Wagen/ Triebfahr-
zeug  

(3) Für Nebenfahrzeuge, die auf der Steilstrecke eingesetzt werden, müssen die 

bremstechnischen Voraussetzungen durch das Forschungs- und Technolo-

giezentrum FTZ-TZF 82 Deutsche Bahn AG oder einem von der zuständigen 

Aufsichtsbehörde anerkannten Sachverständigen für Bremsen geprüft und 

der Einsatz von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigt sein. 

 

Das Vorliegen dieser Genehmigung muss aus der Anschrift am Fahrzeug 

(Anschriftentafel) ersichtlich sein. 

 

Einsatzgenehmi-
gung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschriftentafel 

(4) Nebenfahrzeuge dürfen keine Kunststoff-Bremsklotzsohlen haben. Kunststoff-
Bremsklotzsohlen 
 

(5) Nebenfahrzeuge mit eigenem Kraftantrieb müssen mit Sandstreueinrichtung 

ausgerüstet sein. 

 

Sandstreueinrich-
tung 

(6) Bedingt der Einsatz auf der Steilstrecke das Herabsetzen der für das Neben-

fahrzeug festgelegten Anhängelast, so muss dies im Rahmen der Erteilung 

der Einsatzgenehmigung festgelegt und aus der Anschrift am Fahrzeug (An-

schriftentafel) ersichtlich sein. 

 

Anhängelast 

(7) Nebenfahrzeuge mit einer direkten Bremse dürfen nur einen Anhänger mit 

selbsttätiger Druckluftbremse und Feststellbremse mitführen; hinsichtlich 

der Anhängelast gilt § 5 Abs. 6. 

Direkte Bremse 

 

§ 6 Radvorleger zum Sichern 

 

(1) Zum Sichern von Fahrzeugen gegen unbeabsichtigte Bewegung dürfen

neben Hand- und Feststellbremsen der Fahrzeuge nur die für die Steilstrecke 

zugelassenen Radvorleger gemäß Zeichnung- Nr.: Ggv 713.20.000.025  

(Materialnummer 00236971) verwendet werden. 

Auf Stadtbahnfahrzeugen sind Radvorleger LIBO 130 (Zeichnung Ggv 

Bauart 
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713.20.000.016, M SP „B“; Art.-Nr. DB 10013100 mit doppelseitigen  

Auflaufzungen 740 mm ) einzusetzen. 

 

(2) Die Radvorleger sind auf von den Triebfahrzeugen, Triebwagen, Stadtbahn-

fahrzeugen und Nebenfahrzeugen mitzuführen. 

 

Die Triebfahrzeugführer, ausgenommen bei Stadtbahnfahrzeugen, Führer von 

Nebenfahrzeugen bzw. die hierfür besonders Beauftragten sind für das Mit-

führen der Radvorleger verantwortlich. 

Bei Stadtbahnfahrzeugen wird das Vorhandensein der Radvorleger, in einem 

verplombten Kasten, im Rahmen des vierwöchigen Wartungsintervalls über-

prüft. Die Entnahme eines oder mehrerer Radvorleger ist sofort zu melden. 

 

Mitführen ��

(3) Es müssen mitgeführt werden auf 

Lokomotiven      4 Radvorleger 

Triebwagen      2 Radvorleger 

Stadtbahnfahrzeuge    2 Radvorleger 

�•Nebenfahrzeuge bis 50 t Gesamtgewicht  2 Radvorleger 

�•Nebenfahrzeuge über 50 t Gesamtgewicht  4 Radvorleger 

 
In Absprache mit der AVG können Radvorleger auch an anderer Stelle im Zug  

mitgeführt werden. 

Anzahl 

 

§ 7 Bremsen der Züge 

 

(1) Züge müssen mit durchgehender selbsttätiger Druckluftbremse gefahren

werden und alle Fahrzeuge müssen an die Hauptluftleitung angeschlossen 

sein. Die eingeschalteten Bremsen müssen zu Beginn der Zugfahrt 

betriebsbereit sein.  

Fallen Bremsen unterwegs aus, ist nach § 14 zu verfahren. 

 

Grundsatz 

(2) Das erste und letzte Fahrzeug eines Zuges muss eine selbsttätig wirkende 

Druckluftbremse haben. 

Erstes und letztes 
Fahrzeug 
 

(3) In Güterzüge darf nur ein Güter- oder Bahndienstwagen mit einlösiger

Druckluftbremse, mit schadhafter oder ohne Druckluftbremse eingestellt 

werden. 

 

Güterzüge 

(4) Einzeln fahrende Nebenfahrzeuge mit direkter Bremse dürfen ohne durch-

gehende selbsttätige Druckluftbremse als Zug verkehren (s. aber § 5 Abs.7). 

Nebenfahrzeuge mit 
direkter Bremse 
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§ 8 Stellung der Triebfahrzeuge im Zug 

 

(1) Bei Zügen mit einem  Triebfahrzeug muss dieses – ausgenommen bei

Wende- und Hilfszügen - stets an der Spitze des Zuges laufen. 

 
Wendezüge dürfen mit dem Steuerwagen an der Spitze verkehren, wenn 

das Triebfahrzeug am Zugschluss sowohl mit einer mehrlösigen Bremse 

als auch mit einer dynamischen Bremse ausgerüstet ist und beide Bremsen 

vom Steuerwagen aus bedient werden können. 

 
Beim Einsatz von zwei  Triebfahrzeugen darf das zweite Triebfahrzeug 

sowohl an der Spitze (Vorspannlokomotive) als auch am Schluss des Zuges 

(Schiebelokomotive bzw. Schlusslokomotive) eingestellt werden. Mehr 

als zwei Triebfahrzeuge, dürfen im Zug nicht eingestellt werden. 

 

Stadtbahnzüge dürfen aus maximal drei  Stadtbahnfahrzeugen gebildet wer- 

den. 

 

Talfahrt 

(2) Bei Zügen mit einem  Triebfahrzeug soll dieses in der Regel an der Spitze

des Zuges eingestellt werden, ausgenommen bei Wendezügen. 

 
Beim Einsatz von zwei  Triebfahrzeugen darf das zweite Triebfahrzeug an 

der Spitze (Vorspannlokomotive) oder am Schluss des Zuges (Schiebeloko-

motive bzw. Schlusslokomotive) eingestellt werden. 

 
Beim Einsatz von drei  Triebfahrzeugen müssen zwei an der Spitze und das 

dritte Triebfahrzeug am Schluss des Zuges eingestellt sein. 
 
Stadtbahnzüge dürfen aus maximal drei  Stadtbahnfahrzeugen gebildet wer-

den. 

 

Bergfahrt 

(3) Lokomotivzüge dürfen nur aus zwei  Triebfahrzeugen bestehen. Lokomotivzüge 

 

§ 9 Bremsstellung, Bremsgewicht, Bremsberechnung 

 

(1) Bei Triebfahrzeugen sind entsprechend der eingestellten Bremsstellung

�x bei mehrlösiger Bremse das Bremsgewicht der Bremsstellung P oder G  

 und 

�x bei einlösiger Bremse 80 % des Bremsgewichtes der Bremsstellung P 

 oder G  

anzurechnen. 

Triebfahrzeuge 
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Ist an Triebfahrzeugen für Steilstrecken ein besonderes Bremsgewicht ange-

schrieben, so ist diese anzurechnen. 

Bei Triebfahrzeugen in der Bremsstellung R oder P2 dürfen nur die Brems-

gewichte der Bremsstellung P angerechnet werden. 

Das Bremsgewicht der dynamischen Bremse darf nicht angerechnet werden. 

 

(2) Bei Reisezugwagen ist stets die wirksamste Bremsstellung einzustellen.

Die Bremsstellung  R + Mg  darf jedoch nur dann eingestellt werden, wenn 

der Zug vor oder nach Befahren der Steilstrecke auch andere Strecken be-

fährt, auf denen diese Bremsstellung erforderlich ist. 

 
Bei Wagen in der Bremsstellung  R  oder  R + Mg  dürfen nur die Bremsge- 

wichte der Bremsstellung  P  angerechnet werden. Ist kein Bremsgewicht für d

Bremsstellung  P  angeschrieben oder ist das Eigengewicht kleiner als das Bre

gewicht der Bremsstellung  P, ist das Eigengewicht als Bremsgewicht anzurec

nen. 

 

Reisezugwagen 

(3) Das Bremsgewicht eines Güterwagens mit einlösiger Bremse darf nicht

angerechnet werden. 

 

Güterwagen 

(4) Als Mindestbremshundertstel sind die in Anhang 2 Nr. 2 vorgeschriebenen  

Werte zugrunde zu legen 

 

Mindestbrems-
hundertstel 

(5) Wenn bei Nebenfahrzeugen ein besonderes Bremsgewicht für die Steilstre-

cke anzurechnen ist, so ist dies aus der Anschrift (Anschriftentafel) ersicht-

lich. 

 

Bremsgewicht an 
Nebenfahrzeugen 

(6) Bei Fahrzeugen, die von einem Nebenfahrzeug mitgeführt werden, sind 80 % 

des Bremsgewichts der Bremsstellung  P  anzurechnen; haben diese

Fahrzeuge nur die Bremsstellung  G, sind nur 40 % des Bremsgewichtes der 

Bremsstellung  G  anzurechnen. 

 

Nebenfahrzeuge 
mit Anhängelast 

(7) Für die Steilstreckenabschnitte ist – ausgenommen für Stadtbahnfahrzeuge - 

ein gesonderter Bremszettel auszufertigen. 

Dies erfolgt üblicherweise im Zugbildungsbahnhof, spätestens vor dem Be-

fahren der Steilstrecke. 

Bremszettel 
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§ 10 Besetzen der Triebfahrzeuge, Steuerwagen, Züge und Nebenfahrzeuge 

 

(1) Führende Triebfahrzeuge und Steuerwagen an der Spitze des Zuges sind

zusätzlich mit einem Triebfahrzeugbegleiter und Nebenfahrzeuge mit eige-

nem Kraftantrieb zusätzlich mit einem Begleiter zu besetzen. Sie müssen in 

der Lage sein, den Zug bzw. Nebenfahrzeug zum Halten zu bringen und zu 

sichern. 

Auf die zusätzliche Besetzung der Stadtbahnfahrzeuge mit einem Triebfahr-

zeugbegleiter wird verzichtet, wenn die technischen Voraussetzungen nach 

Anhang 4 erfüllt sind. 

 

Triebfahrzeuge, 
Steuerwagen, Züge, 
Stadtbahnfahr-
zeuge u. Neben-
fahrzeuge 

(2) Am Schluss des Zuges laufende Triebfahrzeuge (ausgenommen bei Wende-

zügen) sind mit dem Triebfahrzeugführer allein zu besetzen und dürfen bei 

Endführerständen vom hinteren Führerraum aus bedient werden. 

 

Triebfahrzeuge am 
Schluss 

(3) Bei Lokomotivzügen müssen beide Triebfahrzeuge besetzt sein. Lokomotivzüge 

 

§ 11 Besondere Maßnahmen vor dem Befahren der Steilstrecke 

 

(1) Zusätzlich zu den bereits durchgeführten Bremsproben gemäß Ril 91501 -  

Bremsen im Betrieb bedienen, prüfen und warten – müssen bei den von 

anderen Strecken auf die Steilstrecke übergehenden Zügen auf den in An-

hang  

�x der Güterzüge durch eine volle Bremsprobe und 

�x der Reisezüge durch eine vereinfachte Bremsprobe (Prü-

fung am letzten Wagen)  

geprüft werden. 

 

Bremsprobe an  
Zügen 

(2) Bei Stadtbahnzügen ist spätestens vor dem Befahren der Gefällstrecke in 

Freudenstadt Stadt eine Bremsprobe nach Anhang 7 durchzuführen.  

 

Bremsprobe bei 
Stadtbahnzügen 

(3) Die Bremsen der Nebenfahrzeuge müssen vor jedem Befahren der Steil-

strecke vom Führer des Nebenfahrzeuges durch eine Bremsprobe nach Ril 

915.0107 Abschnitt A 05 auf Wirksamkeit geprüft werden. 

 

Bremsprobe an 
Nebenfahrzeugen ��

(4) Bei Güterzügen sind vor dem Befahren der Steilstrecke die Wagenhand- 

bremsen auf Wirksamkeit zu prüfen. Für Reisezüge ist sicherzustel-

len, dass die Handbremsen der Wagen einmal täglich, im Regelfall 

Prüfen der Hand-
bremsen 
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vor der ersten Zugfahrt, auf Wirksamkeit geprüft werden. Bei dieser 

Prüfung ist bei klotzgebremsten Wagen das feste Anliegen der Bremsklöt-

ze bei gelöster Druckluftbremse zu kontrollieren; bei Scheibenbremsen die 

hierfür vorhandene Anzeige. 

Werden unterwegs auf der Steilstrecke Wagen beigestellt, so hat die Prü-

fung der Handbremsen unmittelbar zu erfolgen. 

 

(5) Die Triebfahrzeugführer und Führer von Nebenfahrzeugen, ausgenommen  

bei Stadtbahnzügen, haben sich außerdem durch eine Betriebsbremsung  

vor der Talfahrt von der ausreichenden Bremswirkung der Druckluftbremse  

zu überzeugen.  

An Zügen, die direkt in Freudenstadt Stadt beginnen und deren Bremsen 

nicht mit einer Betriebsbremsung während der Fahrt geprüft werden kön-

nen, ist unmittelbar vor Beginn der Fahrt eine volle Bremsprobe auszufüh-

ren. 

 

Betriebsbremsung 

(6) Wenn bei Diesellokomotiven mit Stufengetriebe vor der Talfahrt zur Erhö-

hung der Bremskraft der dynamischen Bremse der Langsamgang einge-

schaltet werden muss, so ist dies im Buchfahrplan vorgeschrieben. 

 

Langsamgang 

(7) Vor jeder Talfahrt ist die Wirksamkeit der dynamischen Bremse zu prüfen. Prüfen der dynami-
schen Bremse 
 

(8)  

 

Vor dem Befahren der Steilstrecke haben sich die Triebfahrzeugführer und

Führer von Nebenfahrzeugen, außer bei Stadtbahnzügen, zu überzeugen, 

dass die Sandstreueinrichtung einwandfrei arbeitet und ausreichend Sand-

vor- rat vorhanden ist.  

Bei Fahrzeugen mit einer Einrichtung „Automatisch Sanden“ ist diese stets 

aktiv zu schalten. 

Bei Ausfall der Sandstreueinrichtung während der Talfahrt ist die Geschwin-

digkeit angemessen zu ermäßigen, wenn mit schlüpfrigen Schienen zu rech-

nen ist. 

 

Sandstreueinrich-
tung, außer bei 
Stadtbahnzügen 

(9) Bei Stadtbahnzügen erfolgt das Sanden über den Gleit- und Schleuder-

schutz. Die Funktion ist sichergestellt, wenn keine Meldung über eine Stö-

rung der Federspeichersteuerung vorliegt und ausreichend Sandvorrat vor-

handen ist. Der Sandvorrat ist bei Dienstbeginn vor der ersten Zugfahrt zu 

prüfen und, falls erforderlich, zu ergänzen. 

 

Sandstreueinrich-
tung bei Stadtbahn-
zügen 

 



Vorschrift für die Steilstrecke Baiersbronn – Freudenstadt Hbf  14 

  01.07.2011 

§ 12 Bedienen der Bremsen bei der Talfahrt 

 

(1) Bei der Talfahrt ist zunächst kombiniert einzubremsen, die Druckluftbremse 

bleibt wirkend. Die Geschwindigkeitsregulierungen sind vorrangig mit der

dynamischen Bremse auszuführen, soweit ihre Bremskraft ausreicht. 

 

Dynamische 
Bremse 

(2) Ist das führende Fahrzeug mit einer einlösigen Druckluftbremse ausgerüstet 

und ohne dynamische Bremse, ist bei der Talfahrt vor dem Einleiten

einer Lösestufe zur Regulierung der Bremsung mit der Zusatzbremse der 

Bremszylinderdruck zu erhöhen. 

 

Ohne dynamische 
Bremse 

(3) Bei der Talfahrt von Fahrzeugen mit mechanischem Schaltgetriebe ist neben 

der Fahrzeugbremse stets die Bremskraft des Motors einzusetzen. 

Es ist rechtzeitig der Gang einzulegen, in dessen Geschwindigkeitsbereich  

Die zulässige Geschwindigkeit liegt. Bei Nebenfahrzeugen mit motordreh-

zahlabhängiger Drucklufterzeugeranlage ist die Bremse so zu bedienen, 

dass mehrmaliges Anlegen und Lösen kurz nacheinander vermieden werden. 

 

Mechanisches 
Schaltgetriebe 

 

§ 13 Befördern langer Ladungen 

 

(1) Ladungen, die auf mehr als zwei Wagen aufliegen, dürfen nur mit Zustim-

mung der AVG befördert werden. 

 

Zustimmung 

(2) Zwei und mehr durch die Schraubenkupplung verbundene Wagen mit langen 

Ladungen (z. B. Schienen) dürfen nicht in Züge, die Reisende befördern, 

eingestellt werden. 

 

Verbot 

(3) Diese Wagen müssen untereinander gekuppelt sein. Für die bremstechni-

sche Ausrüstung der Wagen gelten die Bestimmungen in § 4. 

 

Bremsen 

(4) Schienen dürfen nur in einer Lage verladen werden. Wagen mit 
Schienen 

 

§ 14 Außergewöhnliche Vorkommnisse 

 

(1) Muss ein Zug/Nebenfahrzeug auf der Steilstrecke anhalten, hat der Trieb-

fahrzeugführer / Führer des Nebenfahrzeuges darauf zu achten, dass er 

den Zug/ das Nebenfahrzeug sicher in der Gewalt behält. Wenn nach einem 

unvorhergesehenen Halt – außer wegen Haltstellung eines Signals - nicht 

Außerplanmäßiger 
Halt 
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weitergefahren werden kann, muss der Zug/das Nebenfahrzeug sofort gesi-

chert werden. 

 

(2) Ein Zug gilt als gesichert, wenn 

 

�x das Triebfahrzeug/der Steuerwagen mit einem in Bremsstellung 

nachspeisenden Führerbremsventil ausgerüstet ist, 

�x die Druckluftbremse funktionsfähig und die Führerbremsanlage 

in Vollbremsstellung gelegt ist, 

�x der Druck in der Hauptluftbehälterleitung mehr als 6 bar beträgt 

und 

�x der Führerraum durch den Triebfahrzeugführer oder -begleiter 

besetzt bleibt. 

 

Ein Stadtbahnfahrzeug gilt als gesichert, wenn der Steuerschalter in 

Stellung 1 oder 0 gebracht wird oder der Schlagschalter Notbremse 

betätigt wird. 

 

Sichern von Zügen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sichern von      ��
Stadtbahnfahrzeu-
gen 

(3) Sind die in § 14 Abs. 2 genannten Bedingungen nicht erfüllt, veranlasst der 

Triebfahrzeugführer, dass alle vorhandenen Hand-/Feststellbremsen fest 

angezogen und die Radvorleger angebracht werden. Ist Hilfe erforderlich, 

fordert sie der Triebfahrzeugführer an. 

 

Aus folgenden Gründen darf der Triebfahrzeugführer das Fahrzeug kurzzei-

tig verlassen: 

�x Sichern eines Bahnüberganges 

�x Bei Ausfall des Betriebs-/Zugfunks und (sofern vorhanden) des mobilen 

Telefons zum Aufsuchen des Fernsprechers, wenn sich dieser in unmit-

telbarer Nähe (ca.10 m) des Fahrzeuges befindet. 

�x Bei Unfällen zum Erkunden des Situation. 

 

Vor dem Verlassen ist der Zug nach Abs. ( 2 ) zu sichern und der Führer-

raum abzuschließen. 

 

Handbremse, 
Radvorleger  ��
 
 
 
 
 
 

 
Kurzzeitiges Ver-
lassen des Zuges ��

(4) Wird die durchgehende selbsttätige Druckluftbremse während der Fahrt 

unbrauchbar oder sinkt der Druck im Hauptluftbehälter unter 6 bar, ist der 

Zug durch eine Schnellbremsung anzuhalten, und es ist weiter nach § 14 

Abs. 3 zu verfahren. 

 

Druckluftbremse 
unbrauchbar 
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(5) Bei Ausfall einzelner Wagenbremsen ist eine neue Bremsberechnung 

durchzuführen. Werden die Mindestbremshundertstel nicht mehr erreicht, ist 

gemäß § 14 Abs. 2 und 3 zu verfahren. Vor der Weiterfahrt des Zuges ist 

die zulässige Geschwindigkeit in Abhängigkeit von den vorhandenen 

Bremshundertsteln auf der Grundlage der Streckenbremstafel durch die / 

den Betriebsleitung / Fahrdienstleiter festzulegen. Kann die Betriebsleitung / 

der Fahrdienstleiter nicht erreicht werden, darf der Zug nicht weiterfahren. 

 

Ausfall von Wa-
genbremsen 

(6) Ist bei der Talfahrt der Druck in der Hauptluftleitung durch Bedienen der 

Bremsen auf 4,0 bar abgesenkt worden und droht die Geschwindigkeit des 

Zuges trotzdem die zulässige Geschwindigkeit zu überschreiten, so ist der 

Zug durch Schnellbremsung anzuhalten, und es ist weiter nach § 14 Abs. 3 

zu verfahren. 

Ungenügende 
Bremswirkung 

(7) Wird bei einem Zug die dynamische Bremse bei der Talfahrt unbrauchbar, 

ist mit der durchgehenden selbsttätigen Druckluftbremse zu bremsen. Tritt 

dabei die Druckluftbremse des Triebfahrzeuges nicht in Tätigkeit, ist das 

Triebfahrzeug mit der Zusatzbremse vorsichtig zu bremsen; die Geschwin-

digkeit darf bei der Weiterfahrt 10 km/h nicht überschreiten. 

 

Dynamische 
Bremse unbrauch-
bar 

(8) Ist vor Beginn der Zugfahrt bekannt, dass die dynamische Bremse unwirk-

sam ist, darf das Triebfahrzeug / Stadtbahnfahrzeug nicht zum Einsatz kom-

men. 

 

Vor Beginn der 
Zugfahrt 

(9) Muss an einem auf der Steilstrecke zum Halten gekommenen Fahrzeug 

gearbeitet werden, sind alle Handbremsen anzuziehen und die Radvorleger 

auszulegen. Danach darf der Triebfahrzeugführer/Führer des Nebenfahr-

zeugs erst den Führerraum verlassen. 

 

Arbeiten unter 
Fahrzeugen 

(10) Vor der Weiterfahrt hat der Triebfahrzeugführer/Führer des Nebenfahrzeugs 

seinen Platz im Führerraum wieder einzunehmen, die Druckluftbremse an-

zulegen und zu veranlassen, dass die Radvorleger abgenommen und da-

nach die Handbremsen gelöst werden. 

Weiterfahrt 

(11) Im Übrigen wird auf Anhang 5 verwiesen.  

 

§ 15 Bauarbeiten vorbereiten und durchführen  

(1) Wenn innerhalb eines Steilstreckenabschnittes ein gesperrtes Gleis zum 

Baugleis erklärt worden ist, müssen die Rangierfahrten stets luftgebremst 

und analog der bremstechnischen Bestimmungen dieser Vorschrift für Züge 

durchgeführt werden. Hierzu sind in der betrieblichen Anweisung Festle-

gungen zu treffen. 

Baugleis 
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Steilstrecke Baiersbronn – Freudenstadt   Anhang 1 
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1. Zulässige Geschwindigkeiten Anhang 2  

 Bergfahrt  

1. Reisezüge, Stadtbahnzüge, Güterzüge, Nebenfahrzeuge 

 und einzeln fahrende Triebfahrzeuge   60 km/h 

 2. Züge mit Dampflokomotiven, einzeln 

  fahrende Dampflokomotiven     40 km/h 

 
 b)  Talfahrt 

1. Reisezüge, Stadtbahnzüge, einzeln  

 fahrende Triebfahrzeuge   50 km/h 

 2. Reisezüge mit Dampflokomotiven, 

 einzeln fahrende Dampflokomotiven   40 km/h 

 3. �•Güterzüge, Nebenfahrzeuge bei Fahrten mit  

 eigenem Kraftantrieb     30 km/h 

 

2. Mindestbremshundertstel (für klotzgebremste Züge) 

 a)  Bergfahrt 

 von Baiersbronn ab km 51,531 bis Freudenstadt Stadt  (Bremsweg 700m) 

 Bremsstellung -  P -      46 Mbr 

 Bremsstellung – G -      55 Mbr 

 

 Freudenstadt Hbf bis Freudenstadt Stadt (Bremsweg 400m) 

 Bremsstellung P      57 Mbr 

 Bremsstellung G      58 Mbr 

 
 b) Talfahrt 

 Freudenstadt Stadt – Baiersbronn bis km 51,531 (Bremsweg 700m) 

 Zugelassene Geschwindigkeit bis zu  20  25  30  35  40  45  50  km/h 

 Bremsstellung - P -  46  50  55  60  66  74  84  Mbr 

 Bremsstellung – G -  55  60  66  --- --- --- ---  Mbr 

 

 Freudenstadt Stadt – Freudenstadt Hbf bis km 58,4 (Bremsweg 400m) 

 Zugelassene Geschwindigkeit bis zu  20  25  30  35  40  45 50  km/h 

 Bremsstellung - P -  57  61  67  74  83  93 ---  Mbr 

 Bremsstellung - P + Mg             160 Mbr 

 (Stadtbahnwagen) 

 Bremsstellung - G -  58  63  74  86  ---  ---  ---   Mbr 
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3. Bremsproben 

 
Nach § 11 sind vor dem Befahren der Steilstrecke zusätzliche Bremsproben auf folgenden 

Bahnhöfen durchzuführen. 

  

 Güter- und Reisezüge § 11 (1) 

Fahrtrichtung frühestens spätestens 
Baiersbronn - Freudenstadt Hbf Karlsruhe Baiersbronn 
Freudenstadt Hbf - Baiersbronn Freudenstadt Hbf Freudenstadt Stadt 

 

 Stadtbahnzüge §11 (2) 

Fahrtrichtung frühestens spätestens 
Baiersbronn - Freudenstadt Hbf Karlsruhe  Freudenstadt Stadt 
Freudenstadt Hbf - Baiersbronn Freudenstadt Hbf Freudenstadt Stadt 
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Anhang 3 

Zugelassene Triebfahrzeuge / Triebwagen und Nebenfahrzeuge auf der Steilstrecke  

Baiersbronn – Freudenstadt Hbf 

 

(1) Dampflokomotiven 

 Tfz-Baureihen  Bemerkungen 

 088 945     94 1292 

       mit Gegendruckbremse 

 

(2) Brennkrafttriebfahrzeuge 

 Tfz-Baureihen  Bemerkungen 

 213 

 215 außer Ordnungs-Nr. 001 - 004 

 218 außer Ordnungs-Nr. 001 – 012 – nur im  

  Langsamgang zugelassen  

 228 C´C´ ohne dyn. Bremse, aber je Drehgestell ein  

   Steuerventil (StV) 

 232 800 

 

(3) Elektrische Triebfahrzeuge 

 Tfz- Baureihen   Bemerkungen 

 101, 103, 110, 111, 113, 120, 

 138, 143, 145, 150 (einlösige Bremse, aber je Drehgestell ein StV), 

 151, 152, 171, 185, 

 188 941 und 188 945 (E 94 279 und 056 

   

 188 443-6 (Museumslokomotive 145 170-7) 

 

(4) Elektrische Triebwagen 

 Baureihen   Bemerkungen 

 420 

 GT8-100D/2S -M (450) ab Betriebsnummer 837 ff (Stadtbahnfahrzeug) 

 

(5) Brennkraft-Triebwagen 

 627 
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(6) Nebenfahrzeuge 

 711 106-5  Instandhaltungsfahrzeug Oberleitung 

 702  148-8 und 163-7  Turmtriebwagen; Diagnose-VT Oberleitung 

 VT 702 131-4  Instandhaltungsfahrzeug Oberleitung        

 Skl 475 und 478  Schienenkleinlastwagen 
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Technische Voraussetzungen beim Befahren der Steilstrecke mit Anhang 4 

Stadtbahnfahrzeugen bei Verzicht auf einen Triebfahrzeugbegleiter  

 

(1) Auf die zusätzliche Besetzung der Stadtbahnfahrzeuge mit einem Trieb-

fahrzeugbegleiter wird verzichtet, da die maximale Geschwindigkeit von 

50 km/h bei der Talfahrt technisch überwacht wird. 

 

Triebfahrzeugbe-
gleiter 

(2) Vor  der Einfahrt in die Steilstrecke  hat der Triebfahrzeugführer bei der 

Talfahrt in Richtung Freudenstadt Hbf in km 55,62 und in Richtung 

Baiersbronn in km 55,39 den rastenden Taster „Steilstrecke“ zu betä-

tigen.  

 Die Tasterbetätigung bewirkt, 

�x die Ausleuchtung des rastenden Tasters, 

�x in der Display-Anzeige die Meldung 

„Eingeschränkte Geschwindigkeit“, 

�x die Aufzeichnung im Kurz-Weg-Registriergerät 

(KWR – elektronischer Fahrtenschreiber nach BOStrab) 

�x die Aktivierung der technischen Geschwindigkeitsüberwachung. 

 

rastender Taster 
„Steilstrecke“ bei 
Talfahrt 

(3) Am Ende der Steilstrecke ist der rastende Taster „Steilstrecke“ in km 51,5 

Richtung Baiersbronn und in km 57,27 in Richtung Freudenstadt Hbf aus-

zulegen. 

Auslegen des Steil-
streckentasters 

(4)  Wird der Taster nicht ausgeleuchtet  muss das Fahrzeug bei nächster 

Gelegenheit in die Werkstatt überführt werden 

 

Rastender Taster 
nicht ausgeleuchtet 

(5) Erscheint in der Display-Anzeige die Meldung „ Eingeschränkte Geschwin-

digkeit“ nicht,  

�x darf das Fahrzeug noch einmal die Steilstrecke befahren und muss dann in 

die Werkstatt überführt werden. 

�x hat der Triebfahrzeugführer hat die Geschwindigkeit auf unter 50 km/h zu 

halten. 

 

(6) Bei Überschreiten von 50 km/h wird für 6 Sekunden eine akustische War-

nung ausgegeben. Wird das Stadtbahnfahrzeug nicht innerhalb dieser Zeit 

auf eine Geschwindigkeit unter 45 km/h abgebremst, erfolgt eine Zwangs-

bremsung. Beim Überschreiten der Geschwindigkeit von 55 km /h erfolgt 

sofort eine Zwangsbremsung. 

 

„Eingeschränkte 
Geschwindigkeit“ 
nicht in Display- 
Anzeige 
 
 
 
 
 
 
 
 
Überwachung der 
Geschwindigkeit 
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(7) Die Bremsen und Sicherheitsfahrschaltung (Sifa) müssen vor dem Befah-

ren der Steilstrecke in Baiersbronn, Freudenstadt Stadt bzw. in Freuden-

stadt Hbf, nach Anhang 7 geprüft und in Ordnung sein. 

 

Bremsprobe und 
Magnetschienen-
bremsprobe, 
Sicherheitsfahr-
schaltung 

(8) Die Triebfahrzeugführer sind über vorstehende Maßnahmen besonders zu 

unterweisen. 

 

Ausbildung, Fort-
bildungsunterricht 

(9) Werden in einem Stadtbahnzugverband Fahrzeuge mitgeführt, die keine 

Steilstreckenzulassung haben, sind diese vor der Bergfahrt, spätestens in 

Baiersbronn oder Freudenstadt Hbf, auszusetzen. 

Fahrzeugen ohne 
Steilstreckentaug-
lichkeit 
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Außergewöhnliche Vorkommnisse Anhang 5 

 

(1) Für außergewöhnliche Vorkommnisse gelten die in § 14 genannten Be-

stimmungen mit folgenden Ergänzungen: 

 

Allgemein 

(2) Das Abschleppen eines in der Steilstrecke liegengebliebenen Stadtbah-

fahr zeuges darf nur von besonders ausgebildeten Personal vorgenommen 

werden. (siehe Anhang 6 Ziff. 2) 

 

Besonders ausge-
bildetes Personal 

(3) Mit der Hilfslok darf nur ein Stadtbahnfahrzeug aus der Steilstrecke

abgeschleppt werden. Das abzuschleppende Stadtbahnfahrzeug muss mit 

einem Triebfahrzeugführer besetzt sein. 

 

Abschleppen eines 
Stadtbahnfahrzeu-
ges 

(4) Die Maßnahmen zum Abschleppen eines defekten in der Steilstrecke 

 einem betriebsbereiten Stadtbahnfahrzeug sind nach Anhang 6  

 durchzuführen. 

 

Maßnahmen zum 
Abschleppen 

(5) Die Federspeicherbremsen eines in der Steilstrecke liegengebliebenen  

 Stadtbahnfahrzeuges dürfen erst dann notgelöst (Hilfslösen mit  

 Handpumpe) ,werden, wenn die Hilfslok oder ein betriebsbereites  

 Stadtbahnfahrzeug kraftschlüssig gekuppelt ist.  

 

Hilfslösen der Fe-
derspeicherbrem-
sen 

(6) Die Radvorleger dürfen erst dann entfernt werden, wenn die Maßnahmen  

 zum Abschleppen nach Anhang 5 Abs. 4 und 5 erfüllt sind. 

 

Radvorleger 
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Anhang 6 

GT8-100D/2S-M (BR 450) 

Abschlepp-/Ausfallkonzept von Schadfahrzeugen in der Steilstrecke 

 

1.1 Störungsfall 

 

1 Störungen, bei denen der Einsatz von besonders ausgebildetem Personal nicht not-

wendig ist  

 

1.1 Ein von vier  Antrieben ausgefallen: 

Keine Einschränkung. Die thermische Belastung für die Federspeicherbremse bleibt wie im 

Normalfall (kein Antrieb ausgefallen). 

 

1.2 Zwei  von vier  Antrieben ausgefallen: 

Das Fahrzeug wird bei nächster Gelegenheit aus dem Betrieb genommen. 

Der Fall ist für die thermische Erwärmung der mechanischen Bremse unkritisch. 

  

1.3 Alle  Antriebe an einem Fahrzeug ausgefallen 

Der defekte GT8-100D/2S-M wird von einem GT8-100D/2S-M mit 4 funktionierenden Antrie-

ben abgeschleppt (beide Fahrzeuge müssen auch elektrisch gekuppelt sein!). 

Der Fall ist für die thermische Erwärmung der mechanischen Bremse unkritisch. 

 

Löst beim Anfahren die Bremse des Schadfahrzeuges nicht, ist davon auszugehen, dass die 

Zugsteuerung defekt ist. Ein Anfahren der Werkstatt ist zwingend erforderlich. 
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2 Störungen, bei denen der Einsatz von besonders ausgebildetem Personal zwingend 

erforderlich ist  

 

2.1 Alle  Antriebe an einem Fahrzeug ausgefallen, beim Anfahren löst die Bremse des 

Schadfahrzeuges nicht 

Der defekte GT8-100D/2S-M wird von einem intakten GT8-100D/2S-M mit reduziertem Vmax 

= 50 km/h abgeschleppt. Beim defekten Fahrzeug wird die Federspeicherbremse hydraulisch 

notgelöst und der gekuppelte Fahrerstand ist besetzt. Über eine für diesen Fall angebrachte 

Nabelschnur wird eine elektrische Verbindung zwischen den beiden Fahrzeugen hergestellt, 

mit der: 

 

�x die Batterie des defekten Fahrzeuges gestützt wird 

 

�x vom führenden (intakten) Fahrzeug über den Schlagschalter "Federspeicher" die 

Federspeicherbremse beim geführten (gestörten) Fahrzeug angelegt werden kann, 

um beim Anhaltevorgang die Bremsen dieses Fahrzeuges mit in Eingriff zu bringen. 

 

2.2 750 V-Versorgung an einem Fahrzeug gestör t; Zugsteuerung in Ordnung (z.B. Schaden 

an Stromabnehmer oder 3-Wege-Trenner) 

1. Bei Solofahrzeugen intaktes Stadtbahnfahrzeug anfordern; intaktes Fahrzeug bringt 

Nabelschnur „Zweisystem – Zweisystem“ aus Baiersbronn oder Freudenstadt mit. 

2. Schadfahrzeug stilllegen 

3. 24V Lastreduzierung im Schadfahrzeug durch Auslegen des Automaten 91F01 (AT 115) 

oder 91F51 (AT 215) 

4. Schadfahrzeug aufrüsten 

5. Zugverband bilden (keine Besonderheiten zu beachten) 

6. Nabelschnur „Zweisystem – Zweisystem“ anbringen (siehe Bild 1) 

7. Fahrt mit vmax = 50 km/h bis zum nächsten Bahnhof fortsetzen 
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2.3 Zugsteuerung gestört 

1. Bei Solofahrzeugen intaktes Stadtbahnfahrzeug anfordern; Intaktes Fahrzeug bringt 

 Nabelschnur „Zweisystem – Zweisystem“ aus Baiersbronn oder Freudenstadt mit. 

2. Schadfahrzeug stilllegen 

3. 24V Lastreduzierung im Schadfahrzeug durch Auslegen des Automaten 91F01 (AT 

 115) oder 91F51 (AT 215) 

4. Schadfahrzeug aufrüsten 

5. Absperrhähne für E-Klappen der Kupplung absperren (siehe Bild 2) 

6. Zugverband bilden 

7. Nabelschnur „Zweisystem – Zweisystem“ anbringen (siehe Bild 1) 

8. Schadfahrzeug freipumpen  

9. Überbrückungsschalter "Schleppen" umlegen 

10.  Fahrt mit vmax = 50 km/h bis zum nächsten Bahnhof fortsetzen; gekuppelter Fahrer-

 stand des Schadfahrzeuges muss mit einem Triebfahrzeugführer  

 besetzt sein 

 

Wg. 837 - 877 

Wg. 878 ff

Bild 1: Position Steckdose für Nabelschnur 
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2.4 Fehlende Fahrdrahtspannung (z.B. Oberleitungsschaden) 

Eine Hilfslok zieht oder schiebt den GT8-100D/2S-M mit reduzierter Höchstgeschwindigkeit 

(25 km/h) zum nächsten Bahnhof. 

 

In der folgenden Aufstellung wird zwischen Tätigkeiten Werkstattmitarbeiter und Triebfahr-

zeugführer Hilfslok unterschieden, zur Unterscheidung werden: 

�x Der Werkstattmitarbeiter Wks und 

�x Der Triebfahrzeugführer der Hilfslok Tf 

genannt. 

 

Für diesen Fall befindet sich auf der AVG Lok 465 (BR 213) folgende Ausrüstung: 

�x 24V- Verbindungskabel Lok-GT – „Nabelschnur Lok-GT“ 

�x Übergangskupplung Lok-GT von Scharfenbergkupplung auf Zughaken 

�x Druckluftschläuche zum Verbinden der Hauptluftleitung und der Hauptluftbehälterleitung 

Lok - GT. 

 

Abschleppvorgang: 

1. Hilfslok anfordern; Hilfslok bringt Übergangskupplung „Lok–GT“, „Nabelschnur Lok–

GT“ und Druckluftschläuche „Lok–GT“ mit 

2. Schadfahrzeug stilllegen Wks 

Bild 2: Absperrhähne für E-Klappen der Kupplung 
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3. 24V Lastreduzierung im Schadfahrzeug durch Auslegen des Automaten 91F01 (AT 

115) oder 91F51 (AT 215) Wks 

4. Führenden Fahrerstand des Schadfahrzeuges aufrüsten Wks 

5. Absperrhähne für E-Klappen der Kupplung absperren (siehe Abbildung 2) Wks 

6. Übergangskupplung in den Zughaken der Lok einhängen und auf die Höhe der Kupp-

lung des Zweisystemfahrzeugs ausrichten Wks +Tf  

7. Lok auf Zweisystemfahrzeugs kuppeln Wks 

8. Im Stand Zugversuch zur ordnungsgemäße Verriegelung der Kupplung durchführen 

Tf 

9. Nabelschnur Lok–GT anbringen (siehe Bild 1) Tf 

10. Druckluftschlauch von HL-Leitung der Lok an den Druckluftanschluss –B49 am Zwei-

systemfahrzeug anbringen Tf 

11. Magnetventil im o.g. Druckluftschlauch mit Nabelschnur Lok–GT verbinden Tf 

12. Druckluftschlauch von HB-Leitung der Lok an den Druckluftanschluss  -A12 am 

Zweisystemfahrzeug anbringen Tf 

13. Hahn –B48 am Zweisystemfahrzeug umlegen Tf 

14. IMU-Automaten am zu besetzenden Fahrerstand [14F1 (AT 114) bzw. 14F51 (AT 

214)] auslegen Wks 

15. Steuerschalter in Stellung „V“ am zu besetzenden Fahrerstand Wks 

16. Überbrückungsschalter „Totmann / Fahrsperre“ am zu besetzenden Fahrerstand um-

legen Wks 

17. Überbrückungsschalter „Schleppen“ am zu besetzenden Fahrerstand umlegen Wks 

18. Aufsatz „Bremse“ über Schlagschalter „Federspeicher“, am zu besetzenden Fahrer-

stand setzen (siehe Bild 3) Wks  

19. Bremsprobe von Lok ausführen Tf 

�x Anhand der Anzeige des Kontrollmanometers im Fahrerstand  

  überprüft der Wks, ob der Bremsbefehl zum Zweisystemfahrzeug  

  übertragen wird. Ist dies der Fall sinkt der Bremszylinderdruck der  

  Federspeicherbremse auf ca. 2,8 bar ab. 

�x Nach erneutem Füllen der Hauptluftleitung betätigt Wks den  

  Schlagschalter„Bremse (Federspeicher)“ im Zweisystemfahrzeug.  

  Dadurch wird der komplette Zug gebremst. Wks prüft das Einbremsen  

  des GT8-100D/2S-M (ca. 2,8 bar). Tf prüft das Einbremsen der Lok  

  (0 bar). 

�x Waren beide Bremsprüfungen erfolgreich wird der Zug der Zugleitung  

  abfahrbereit gemeldet. 

20. Schlagschalter „Bremse (Federspeicher)“ entriegeln 

21. Zweisystemfahrzeug mit Hilfe der Lok mit vmax = 25 km/h zum nächsten Bahnhof 

schleppen; führender Fahrerstand des Zweisystemfahrzeuges muss mit einem Trieb-

fahrzeugführer besetzt sein. 
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2.5 Besondere Maßnahmen bei Zugverbänden 

Bei schadhaften Zugverbänden muss jedes Fahrzeug einzeln geborgen werden 

 

2.6 Abstellen eines abgeschleppten Zweisystemfahrzeuges 

Beim Abstellen eines Zweisystemfahrzeuges nach einem Abschleppvorgang müssen alle 

ergriffenen Maßnahmen  

�x Absperrhähne Kupplung 

�x Absperrhahn –B48 

�x Überbrückungsschalter „Totmann / Fahrsperre“ 

�x Überbrückungsschalter „Schleppen“ 

�x ausgelegte Automaten 

 

wieder rückgängig gemacht werden, wobei die Automaten nur im stillgelegten Zustand des 

Fahrzeuges eingelegt werden dürfen. 

 

Fahrzeuge, bei denen die Batterie nicht geladen wird, sind stillzulegen und der „Batterie-

Trennschalter“ zu betätigen. 

 

Der Werkstattmitarbeiter ist für das ordnungsgemäße Abstellen verantwortlich. 

 

 

Bild 1: Aufsatz „Bremse“ über Schlagschalter „Federspeicher“ setzen 
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           Anhang 7 

GT8-100D/2S-M (BR450) 

Überprüfung der Bremsen und der Sich erheitsfahrschaltung (Sifa) vor dem 

Befahren der Steilstrecke 

 

1 Bremsen: 

�x Fahrzeug abrüsten auf Steuerschalterstellung 0 

�x Aufrüsten, Steuerschalter in Stellung V, Druck am Manometer für EP-Bremse steigt 

von 0 auf ca. 3 bar. 

�x Bremsprobe Magnetschienenbremse 

 

Prüfung 1: Taster „Mg-Bremse Ein“ im Griff der statischen Entlastung betätigen 

 und 

 Prüfung 2: Taster „Mg-Bremse prüfen“ am Armaturenpult betätigen und Befehlsgeber 

        in Gefahrstellung bringen 

 und 

 Prüfung 3: Taster „Mg Bremse prüfen“ betätigen und Schlagschalter „Notbremse“ am 

        Armaturenbrett auslösen. Die Zwangsbremse wird eingeleitet. 

 

Die Magnetschienenbremse ist in Ordnung, wenn der Leuchtmelder „Magnetschienenbremse“ 

aufleuchtet. 

Wir dem Triebfahrzeugführer durch die Überwachungseinrichtung auf dem Führerstand ange-

zeigt, dass die Türen geschlossen sind, ist der Stadtbahnzug abfahrbereit. 

 

Wenn das Fahrzeug den Fahrbefehl annimmt und der am Manometer erkennbare Druck ca. 

6 bar zeigt, die Prüfung der Magnetschienenbremse erfolgreich abgeschlossen wurde und 

keine einschränkenden Störmeldungen vorliegen, ist die Bremsprobe abgeschlossen. 

 

2 Sicherheitsfahrschaltung (Sifa) 

Im Stillstand des Fahrzeuges in der Ebene den Befehlsgeber in „Fahren“ und dann zurück 

nach „Null“ bewegen. Sifa-Taster loslassen. EP-Bremse des Fahrzeuges oder des Zugver-

bandes ist jetzt gelöst (Manometer EP-Bremse zeigt ca. 6 bar). 

 

Nach 6 Sekunden müssen die akustische Meldung und nach weiteren 6 Sekunden „Leucht-

melder Zwangsbremsung“ und „Manometer EP-Bremse ca. 1 bar“ kommen. Sind diese Mel-

dungen vorhanden, dann ist die Sifa in Ordnung und die Sifaprobe beendet. 

 

 


